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Beſeitigung der Fremdwörter . Vom Thermometer⸗

Ueber die Belastung des Gemeindegrundstocks
mit den Kosten der Geländeerwerbung zu

Strassenzwecken .
Im Anſchluſſe an die bezirksamtliche Genehmigung

eines Ortsſtatus über den Erſatz der Koſten der Her⸗
ſtellung einer beſtimmten Ortsſtraße war die Frage zu
erörtern , inwieweit die Beiträge der Anſtößer für die

Wirtſchaft und inwieweit für den Grundſtock zu verein⸗

nahmen , bezw . letzterem gutzuſchreiben ſeien .
Der geſamte Aufwand für Herſtellung der Straße

betrug 14 193 Mk . 87 Pfg . und es entfielen hievon
9246 Mk . auf die Geländeerwerbung und 4947 Mk 87 Pfg .
auf die Herſtellung der Straße . Die Koſten der Gelände⸗

erwerbung ſind aus Grundſtocks⸗ , die übrigen Koſten aus

Wirtſchaftsmitteln beſtritten worden .

Vom Geſamtaufwand iſt nach dem Ortsſtatut die

Hälfte zu erſetzen .
Der Gemeinderat leiner Stadt von mehr als 4000

Einwohnern , deren Rechnungen durch eine Kommiſſion
des Bürgerausſchuſſes abgehört werden ) berichtete , er ge⸗
denke von dem Koſtenerſatz mit ( 14193 Mk . 87 Pfg . : 2 2 )
7096 Mk . 93 Pfg . zunächſt im vollen Betrage mit
4947 Mk . 87 Pfg . den Wirtſchafts aufwand zu decken

und den Reſt mit 2140 Mk . 06 Pfg . dem Grnndſtock
zuzuführen . Dieſem Berichte fügte der Gemeinderat bei :

„Obgleich das Straßengelände einen Teil des

Grundſtocksvermögens bildet und der Kaufpreis für
dasſelbe daher ganz auf den Grundſtock zu ver⸗

rechnen wäre , glauben wir doch, daß in dem vor⸗

9. Rechenecke . 10 . Briefkaſten . 11 . Anzeigen .
—

liegenden Falle der Abzug obiger 2149 Mk . 06 Pfg .

ſich dürfte rechtfertigen laſſen . “
Das Bezirksamt konnte ſich mit dieſer Auffaſſung

nicht befreunden und erwiderte :

„ Mit der nach Bericht vom . . . beabſichtigten Art
der Verteilung der von den Koſten der Herſtellung der

. . . ſtraße zum Erſatze kommenden Summen können

der Anſicht , daß Grundſtock und Wirtſchaft an dem

Koſtenerſatz gleichmäßig , nach Verhältnis Q
Beteiligung am Geſamtaufwand teilzunehmen
haben.

Wenn nach dem Gemeinderecht Grundſtocksvermögen
ohne Weiteres auch zu ſolchen liegenſchaftlichen Erwerb⸗

ungen verwendet werden darf , welche zu Zwecken des

öffentlichen Verkehrs erfolgen , ſo geht die Abſicht doch
wohl nicht weiter , als daß aus ſolcher Verwendung von

Grundſtocksvermögen der Wirtſchaft keine Er ſatz⸗
pflicht erwachſen ſoll . Jene Erwerbungen in jeder
Beziehung den rentierenden Erwerbungen gleichzu⸗
ſtellen , iſt die Abſicht des Geſetzes unſeres Erachtens nicht.

Von dieſem Standpunkte aus kommen wir zu dem

Schluß , daß , wo es ſich um die Abrechnung zwiſchen
Grundſtock und Wirtſchaft handelt , dem Vorhandenſein
eines ( in der Regel doch imaginären ) Gegenwertes in

Liegenſchaften keine Bedeutung beizumeſſen , vielmehr
lediglich mit der thatſächlichen endgiltigen

Die Fortſetzung des Artikels „ Das Kontokurrent “ folgt in nächſter Nummer . Die Red .

Aufwendung für die Erwerbung zu rechnen iſt .

bezw . die Erſatzleiſtung hiefür ( an den Grundſtock )

wir uns nicht einverſtanden erklären , wir ſind vielmehr
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In vorliegenden Falle , in welchem von dem Kauf⸗

preis mit 9246 Mk . die Hälfte erſetzt wird , beträgt

der reine endgültige Aufwand nur 9246 : 2

4623 Mk. , und da der Grundſtock mit dem vollen

Kaufpreis belaſtet worden iſt , muß die auf die Be⸗

teil gten umgelegte Häfte auf Eingang für den Grundſtock

vereinnahmt , bezw gutgeſchrieben werden .

Wäre die Auffaſſung des Gemeinderats zutreffend ,

ſo müßte dieſelbe folgerichtig in allen gleichartigen Fällen

und auch in denjenigen zur Anwendung kommen , in

welchen die Koſten der Geländeerwerbung ganz zum

Erſatze gelangen . Die Wirkung wäre die vom Geſetze

gewiß uicht gewollte , daß durch Umſatz rentierenden

Grundſtocksvermögens in nicht rentierendes die

erheblichſten Summen für die Gemeinde wirtſchaft

gewonnen würden .

Aumerkung : Die Gemeindeordnung und die

hierauf gegründeten miniſteriellen Verordnungen und

Erlaſſe kennen keinen Unterſchied zwiſchen Grund⸗

ſtocksteilen und Erwerbungen , welche einen Ertrag

und ſolchen , welche keinen Ertrag abwerfen . Es iſt

daher , namentlich in dem Erlaß vom 12 November 1877

Nr . 17116 — ſiehe Muſers Grundſtock und Wirtſchaft

der Gemeinden S . 26 Ziffer 5 — zum beſtimmten Aus⸗

druck gebracht worden , daß der Aufwand für das zur

Anlage von Straßen erworbene Gelände den Grundſtock

belaſte . Durch die Erwerbung des fraglichen Geländes

vermehrt die Gemeinde ihren Beſitz an Grund und Boden ,

der Grundſtock erfährt mithin einen Zuwachs an Gelände⸗

eigentum . Ohne Belang iſt hiebei der Umſtand , daß die

Möglichkeit , den in dem Straßengelände an ſich liegenden

Verkehrswert zu realiſieren , eine ſehr beſchränkte iſt .

Im vorliegenden Falle nun iſt dem Grundſtock
Gelände im Werte von 9246 Mk . einverleibt worden ;

in der Bezahlung dieſes Kaufpreiſes aus Grundſtocks⸗

mitteln liegt ſomit an ſich ein zuläſſiger Umſatz von

Grundſtocksvermögen , es hat mithin der Grundſtock durch

jene Erwerbung weder eine Vermehrung noch Verminder⸗

ung erfahren . Wenn nun dem Grundſtock von den

Beiträgen der Straßenangrenzer 2149 Mk . 06 Pfg . zuge⸗

wandt werden , ſo erfährt der Grundſtock in dieſem

Betrage eine Vermehrung , da er dann von den Ge⸗

ländekoſten mit 9246 Mk . nur 7096 Mk . 94 Pfg . end⸗

giltig trägt , während ihm das ganze Gelände , mithin

ein Mehrwert von 2149 Mk . 06 Pfg , verbleibt . Durch

das vom Gemeinderat beabſichtigte Verfahren kommt der

Grundſtock mithin in keiner Weiſe zu kurz .

Dieſer Sachlage hat in der vorliegenden Frage das

Gr . Miniſterium des Innern Rechnung getragen , indem

es mit Erlaß vom 26 . Mai 1900 Nr . 18 766 ausge⸗

„ Mit Rückſicht auf den Zuwachs an Straßenge⸗

lände , welchen das Grundſtocksvermögen der Gemeinde

im Werte der Aufwendungen des Grundſtocks hiefür

erfährt , erſcheint uns unter den vorliegenden Ver⸗

hältniſſen die Ueberweiſung der die Herſtellungskoſten

der fraglichen Straße überſteigenden Beiträge der

Angrenzer an den Grundſtock für ausreichend , zumal

hiedurch thatſächlich eine Vermehrung des Grund⸗

ſtocksvermögens herbeigeführt wird .

Der vom Gemeinderat in Ausſicht genommenen

Vermehrung von nur 2149 Mk . ( 6 Pfg . aus den

Beiträgen der Angrenzer für den Grundſtock iſt daher

nicht weiter entgegenzutreten . “ E . Msr .

Benützung der Schulgüter durch

Schulverwalter betr .

Schulverwalter N. N beklagt ſich, daß der Gemeinde⸗

rat N. einen Teil des zum Schuldienſt gehörigen Gartens

verpachtet habe .
Bemerkt wird , daß der in Frage kommende Garten

nicht beim Schulhaus liegt und 27 ar 62 qm groß iſt .

Auf die Beſchwerde des Schulverwalters hat das

Gr . Bezirksamt folgendes Erkenntnis erlaſſen .

„ Auf Ihre unterm 22 . d. M . mündlich vorgetragene

Beſchwerde geben wir Ihnen nach Prüfung des Sachver⸗

hältniſſes zu erkennen , daß Ihnen ein Anſpruch auf den

Schulgarten „hinter den Zäunen “ nicht zuſteht , da nach

§ 45 des Elementarunterrichtsgeſetzes die Schulverwalter

nur einen Anſpruch auf Benützung der Hauptlehrers⸗

wohnung haben , wenn der abgangene Hauptlehrer im Genuß

einer freien Wohnung war und über dieſelbe nicht ander⸗

weit — zu Gunſten eines andern Hauptlehres —verfügt

iſt . Die Beſtimmung in 8 64 Abſatz 2 des Elementar⸗

unterrichtsgeſetzes kommt hier nicht in Betracht , da der

fragliche Garten einen Flächengehalt von 27 ar 62 qm

hat und zudem nicht Haus garten iſt .
Wir bemerken noch, daß nach Wortlaut des Geſetzes

§64 Abſ 1 nur den Hauptlehrern auf ihr Verlangen

die Schulgüter ganz oder teilweiſe in Pacht gegeben

werden müſſen , was auch noch aus der Beſtimmung in

§ 12 Abſ 2 der Verordnung vom 24 . Februar 1894

„ den Aufwand für die Volksſchulen betr “ — Geſ . ⸗ und

Verordn. Blatt 1894 S . 55 ff. — hervorgeht , wonach
die Gemeinde die infolge Erledigung der Hauptlehrer⸗

ſtelle pachtfrei werdenden Schulgüter auf die Dauer eines

Jahres verpachten darf “

Uerwendung von Schulstrafen .

Die nach §S 4 E. U Geſ . erkannten Schulſtrafen ſind

für „ Ortsſchulzwecke “ zu verwenden . Um dieſe Ver⸗

wendungsart zu ſichern , werden die Strafen häufig einem

ſprochen hat : beſtehenden Ortsſchulfonds überwieſen und zwar nicht in
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den ſeltenſten Fällen auf amtliche Anregung hin . Zu
einer derartigen Anregung liegt nun meines Erachtens

nicht nur keine Veranlaſſung vor , ſondern es ſollte viel⸗

mehr bei jeder Gelegenheit dahin gewirkt werden , daß
die Schulſtrafen da verrechnet werden , bezw . bleiben , wo

ſie zunächſt hingehören , nämlich in die Gemein dekaſſe ,
denn ebenſo ſicher als jede Gemeinde ohne Weiteres in

der Lage iſt , ihre Schulſtrafen geſetzmäßig zu verwenden ,

ſo ſicher iſt es auch , daß die Verrechnung in einem Fonds

mindeſtens das Rechnungsweſen erſchwert . ( Statt 1

müſſen hier 2 Mitglieder der Verwaltungsbehörde die

Anweiſungen unterſchreiben , die Berechnung der Abhör⸗

gebühr iſt umſtändlicher und endlich iſt die Kontrole

ſchwieriger , als wenn die beim Amt einlaufenden Schul⸗

verſäumnistabellen mit den Gemeinderechnungen verglichen
werden können . )

Geradezu unzuläſſig erſcheint die Ueberweiſung
von Schulſtrafen in eine Stiftung , welche an ſich nur

die Unterſtützung armer Schüler bezweckt , wenn

die Strafen für allgemeine Schulbedürfniſſe vorbe⸗

halten werden . Der Gemeinderat ( Stiftungsbehörde )
wird bei ſeinen bezügl . Ausgabe⸗Anweiſungen wohl nie

genau feſtſtellen , welcher Betrag an Schulſtrafen verfüg⸗
bar iſt . “)) Im Gegenteil wird er häufig beſtrebt ſein ,

für die Gemeinde zu „ſparen “, d. h. behufs Nieder⸗

haltung des Umlagefußes möglichſt hohe Ausgabebeträge
von der Gemeinde ab⸗ und auf die Stiftung überzuwälzen .
Die Erfahrung lehrt , daß oft das zehn - bis hundertfache
der Schulſtrafen zu anderen Zwecken als der Unterſtütz⸗

ung verwendet wird und daß dann die gebotenen Erſatz⸗

anordnungen zu vielen Schreibereien und Unzuträglich⸗
keiten führen .

Daß dabei der Hauptzweck der Stiftung , arme ( im
weitern Sinn ) Kinder zu unterſtützen , gar nicht oder nur

mangelhaft erfüllt wird , bedarf wohl keiner näheren
Erläuterung .

Anmerkung : Nach § 28 der Schulordnung für
die Volksſchulen in der Faſſung der Bekanntmachung
des Großh Miniſteriums der Juſtiz , des Kultus

und Unterrichts vom 12 . Juni 1894 — Geſetzes⸗
und Verordnungslatt S . 271 — iſt durch Beſchluß
des Gemeinderats zu beſtimmen , „ ob die eingehenden
Verſäumnisſtrafen in der Schulfondsrechnung , falls eine

ſolche vorhanden iſt , oder in der Gemeindekaſſe verrechnet
werden . “

Die hier in das Ermeſſen des Gemeinderats ge⸗

ſtellte Frage iſt eine Frage des einzelnen Falles und

daher zu einer generellen Beantwortung nicht beſonders

geeignet . Auch im Falle der Verrechnung der Schulver⸗

ſäumnisſtrafen in der Gemeinderechnung erfordert der

Nachweis ihrer geſetzmäßigen Verwendung eine beſondere

Darſtellung der auf ſolche angewieſenen Ausgaben für

* Die etwa im Voranſchlag vorgeſehene Summe hat nur unter der Vorausſetzung Geltung , daß der entſprechende Betrag an

Strafen auch wirklich eingeht .

Ortsſchulzwecke nach Maßgabe der Verordnung vom

11 . Mai 1894 — Geſ⸗ und Verordn - Blatt S . 248 —.

Jedenfalls liegt für die Staatsaufſichtsbehörde
keine Veranlaſſung vor , Aenderungeu in den wegen der

Verrechnung der Schulverſäumnisſtrafen von den Ge⸗

meinderäten innerhalb ihrer Zuſtändigkeit getroffenen

Beſchlüſſen herbeizuführen . Insbeſondere gehören ſolche

Anregungen nicht zu den — in § 66 der Gem . ⸗Rechg . ⸗

Anweiſung näher beſtimmten — Aufgaben der Rech⸗

nungsabhör⸗ Msr .

Das Boörsengesetz und der Staatskredit .
Die „ Köln . Ztg . “ ſchreibt :

„ Wenn von offiziöſer Seite Betrachtungen über die Wirk⸗

ungen des Börſengeſetzes angeſtellt werden , ſo möchten wir

den dringenden Wunſch ausſprechen , ſie auch auf die Wechſel⸗

beziehunzen zu erſtrecken , die zwiſchen dem Erlaß des Börſen⸗

geſetzes und dem Stande des Staatskredits beſtehen . Vor

dem Börſengeſetz vermochte das Deutſche Neich Anleihen in

beliebiger Höhe mit größter Leichtigkeit zu 3½ Proz , unterzu⸗

bringen , und ſelbſt Zprozentige Renten näherten ſich dem

Parikurs . Heute erwachſen Bedenken , die lächerliche Summe

gon 100 Millionen zu 4 Prozent dem heimiſchen Markt zu

entnehmen , d. h. mit anderen Worten : eine ſtarke und

leiſtungsfähige Börſe hob früher den Staatskredit , während

jetzt , nachdem die Börſe durch die Geſetzgebung geſchwächt
und heruntergebracht iſt , der Staat bei der Befriedigung ſeines

Kreditbedürfniſſes auf früher unbekannte Schwierigkeiten ſtößt ,

Beronders dankenswert wären von maf gebender Stelle aus⸗

gehende Darlegungen darüber , wie man ſich bei dem jetzigen

Börſenſtande die Beſchaffung ungewöhnlich hoher Anleihen

vorſtellt Die Lage iſt keineswegs dazu angethan , daß man

mit der Notwendigkeit einer Kriegsanleihe von mehreren

Milliarden rechnen müßte . Aber man kann den Fall ja

akademiſch erörtern . Di jenigen Miniſterien , denen die Landes⸗

verteidigung obliegt , die Miniſterien des Kriegesz und der

Marine , haben unter Zuſtimmung des Reichstages und unter

großen Geldopfern des deutſchen Volkes das Menſchenmögliche

ſiethan , um uns in den Beſitz einer hochvollendeten Kriegse

maſchine zu ſetzen . Haben nun die anderen Miniſterien , denen

die wirtſchaftlichen Sorgen obliegen , auch ihrerſeits ſo operiert ,

daß das Oel , das zur Ingangſetzung der Kriegsmaſchine nötig
iſt , jederzeit und ohne Schwierigkeit dem einheimiſchen Geld⸗

markte entnkommen werden kann ? Es iſt das eine Frage von

der allerhöchſten nationalen Bedeutung und durch ihreſbefriedigende

Beantwortung würden viele patriotiſche Kreiſe von ernſten

Beſorgniſſen entlaſtet werden . Leicht wird die Beantwortung

bei der heute geſchaffenen Marktlage ja nicht ſein , aber die

Schwierigkeit einer beruhigenden Beweisführung ſollte die für

unſere Finanzverwaltung verantwortlich en Kreiſe nicht abhalten

ſie weni zſtens zu verſuchen .
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Sparliaſſenweſen .

A. Badiſcher Sparkaſſen⸗Verband .

Der Vorſtand des Badiſchen Sparkaſſen⸗Verbandes

hat in ſeiner Ende Auguſt in Karlsruhe abgehaltenen

Sitzung beſchloſſen , die nächſte Verbands⸗Verſammlung ,

welche nach dem Beſchluſſe der vorjährigen Verſammlung
in Mannheim ſtattfinden ſoll , erſt dann abzuhalten , wenn

das neue liegenſchaftliche Sachenrecht und die neue

Grundbuchordnung in Kraft geſetzt iſt und die hierauf
bezüglichen weiteren Vollzugs⸗Vorſchriften erſchienen ſind ,

es ſei denn , daß aus der Mitte des Verbandes heraus

die frühere Abhaltung der Verſammlung gewünſcht wird .

Im übrigen beſchäftigte ſich der Verbandsvorſtand

mit der Frage der Behandlung der Kursverluſte an

Wertpapieren , dem Rundſchreiben des Gr . Miniſteriums

des Innern über die Umbildung der Gemeinde - Sparkaſſen
in Bezirks⸗Sparkaſſen , den Witwenkaſſenbeiträgen der

Sparkaſſenbeamten u. a.

* *

B. Zeugnispflicht der Sparkaſſen in Baden .

Die bisher noch manchmal umſtrittene Frage der

Zeugnispflicht der Sparkaſſenbehörden den Steuerbehörden

gegenüber iſt in dem badiſchen Geſetz vom 6. Auguſt 1900 ,

das Verfahren bei der Veranlagung der direkten Steuern

betreffend , nunmehr ausdrücklich beantwortet . Der § 17

dieſes Geſetzes beſtimmt nämlich in ſeinem zweiten Abſatze

folgendes :

„ Im übrigen ſind alle Staats⸗ und Gemeindebehörden

verpflichtet , den Stenerbehörden unentgeltlich über die

Vermögens⸗ und Erwerbsverhältniſſe der Pflichtigen

ſachdienliche Auskunft zu erteilen und ihnen auf Ver⸗

langen Einſicht in die betreffenden Akten und Urkunden

zu gewähren . Dieſe Verpflichtung erſtreckt
ſich jedoch außerhalb des Strafverfahrens

nicht auf die unter Gemeind ebürgſchaft
ſtehenden Sparkaſſen . “

Aus der Regierungsbegründung zum Entwurf des

Geſetzes ergiebt ſich, daß dabei unter „ Strafverfahren “

das gerichtliche Strafverfahren gemeint iſt , für

welches die Reichs⸗Strafprozeßordnung und insbeſondere
die Vorſchrift im §S 53 derſelben maßgebend iſt .

. *
*

C. Die deutſche Anleihe in Amerika .

Daß die an der New⸗YNorker Börſe gezeichneten
80 Millionen Mark deutſche Anleihe bei Bewilligung von

4 Proz . Zinſen auch in Deutſchland leicht hätten nnter⸗

gebracht werden können , unterliegt keinem Zweifel .

Haben doch die deutſchen Hypothekenbanken , welche nicht

den großen Kredit des Reiches beſitzen , im erſten Halb⸗

jahr über 200 Millionen Mark Pfandbriefe begeben

können , welche nicht einmal durchweg 4 Prozent , ſondern
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teilweiſe nur 3¼ Proz . Zinſen tragen . Ueber dieſe neueſte

Finanzoperation des Deutſchen Reiches werden daher in

der geſamten Preſſe Vermutungen verſchiedener Art auf⸗

geſtellt , auf die wir hier nicht eingehen mögen , obwohl
gerade die Sparkaſſen allen Anlaß haben , die Schaffung

ſicherer Rententitel für Unterbringung ihrer Einlagen

mit Intereſſe zu verfolgen . Wir erwähnen nur einen

Aufſatz der „ Köln . Ztg . “ , der unter dem etwas ſenſatio⸗
nellen Titel : „ Wohin treiben wir ? “ ſich mit dem Gebahren

unſerer Finanzverwaltung beſchäftigt . Er geht aus von

der Begebung der aprozentigen Schatzanweiſungen in

Amerika und kritiſiert lebhaft die ſchlechte Behandlung ,

die ſich die deutſchen Gläubiger ſeitens der eigenen

Finanzverwaltung gefallen laſſen müßten Der Rückgang

des Kurſes der Konſols bedeute einen ſchweren Verluſt

am Nationalvermögen . Es ſei Pflicht der Regierung ,

den Kursſtand der Staatspapiere pfleglich zu behandeln ,

wie es in Frankreich mit der Rente geſchehe und den

Fehler der Herabſetzung des Zinsfußes wieder gut zu

machen , nachdem ſich die Vorausſetzungen , unter denen

die Herabſetzung erfolgte , nicht als dauernd zutreffend

erwieſen haben .
Der Staat kann —ſo ſchließt der Artikel — ſelbſt⸗

verſtändlich den Gläubigern keine Prämie geben , aber es

wäre wohl der Erwägung wert , ob nicht durch eine

mäßige Hinaufſetzung des Zinsfußes einem Zuſtande das

Ende bereitet werde , welcher unſere ganze Finanzlage

arg beeinträchtigt und uns zwingt , den nötigen Geld —⸗

bedarf im Auslande zu ſuchen . Die Hauptſchwierigkeit

für die Aufnahme neuer Anlehen beruht unzweifelhaft
darin , daß man unter 4 Prozent Zins auf eine Unter⸗

bringung nicht rechnen kann und durch dieſen Vorgang

die 3¼⸗ und 3⸗prozentige Anleihen neuerdings ſchädigt ,

ja teilweiſe unverkäuflich macht . Nun berechne man ein⸗

mal , welche Opfer es für den Staat erheiſcht , wenn er

die Verzinſung dieſer Anleihen etwa auf 3 / Proz . erhöhte

und damit ſich die Baſis für neue Anleihen verſchaffte ?

Die Kapitaliſtenwelt würde aufatmen , Witwen und Waiſen

für welche eine Zprozentige Kapitalanlage ſeinerzeit ge⸗

macht werden mußte , wenigſtens in der Kapitaleinbuße

entſchädigt werden , und die Finanzverwaltung könnte
mit Zuverſicht an die deutſche Bevölkerung treten , die

einer Verwaltung , welche Verſtändnis und Wohlwollen

an den Tag legt , gern ihre Mittel zur Verfügung

ſtellt . ( Sparkaſſe . )
* *

D. Zur Entſchuldung der Landwirtſchaft .

Die „ Karlsr . Ztg . “ hat jüngſt eine Nachweiſung über

die von unter Gemeindebürgſchaft ſtehenden Sparkaſſen

gegebenen Annuitätendarlehen veröffentlicht . Es iſt im

Intereſſe der Entſchuldung der Landwirtſchaft freudig zu be⸗

grüßen , daß das Verſtändnis der Landwirtſchaft für eine

alljährliche mit der Zinszahlung verbundene geringe Kapital⸗

abtragung durch dieſe neue Thätigkeit der Sparkaſſen gefördert
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wird ; allein ein ausreichendes Mittel , die allmähliche Ent⸗

ſchuldung der Landwirtſchaft herbeizuführen , kann darin nicht

erblickt werden .

Zunächſt kommt in Betracht , daß die Sparkaſſen nicht

für einen beſtimmten Erwerbszweig geſchaffen ſind und daß ſie ,

was noch wichtiger iſt , ihre aus Spareinlagen herrührenden

Mittel nicht auf Jahrzehnte hinaus feſtlegen dürfen , wie dies

bei der Abgabe von Annuitätendarlehen der Fall iſt . Die Anlage

der Gelder muß vielmehr zu einem großen , wenn nicht zum

größten Teil in einer Weiſe erfolzen , daß bei Rückerhebung

von Einlagen nötigenfalls die angelegten Gelder leicht wieder

flüſſig gemacht werden können . Wie oft Sparkaſſeu auch in

gewöhnlichen , durchaus nicht kritiſchen Zeiten in die Lage

kommen , mag aus der einen Thatſache entnommen werden , daß

in der erſten Hälfte des Monats Juli d. J . bei der ſtädtiſchen

Sparkaſſe K. infolge der Ausgabe 4/⸗prozentiger Obligationen

der Lokalbahn Karlsruhe⸗Herrenalb und der Karlsruher

Straßenbahn die Erhebungen um große Summen die Einlagen

überſtiegen haben . Städtiſche Sparkaſſen , bei denen auf eine

gewiſſe Stetigkeit der Rückerhebung nicht zu rechnen iſt , ſcheiden

jedenfalls bei der Abgabe von Annuitätendarlehen aus ; die

übrigen Sparkaſſen ſind aber nicht kapitalkräftig genug , um

allein imſtande zu ſein , die Entſchuldung der Landwirtſchaft

weſentlich fördern zu können . Damit ſoll die Bedeutung , die

der Abgabe von Annuitätendarlehen durch Sparkaſſen und der

damit verbundenen Aufklärung der Landwirte zukommt , keines⸗

wegs unterſchätzt werden .

Nug hat die badiſche Regierung vor mehreren Jahren

mit der Rheiniſchen Hypothekenbank ein Abkommen

geſchloſſen , wonach dieſes Inſtitut ſich verpflichtet , Annuitäten⸗

darlehen an Landwirte zu geben und den den Betrag von 3 /

Prozent überſteigenden Zins als Kapitalabzahlung zu behandeln .

Dieſes Inſtitut wäre kapitalkräftig genug , die Entſchuldung in

wirkſamer Weiſe durchzuführen , allein die Unmöglichkeit , dieſe

Aufgabe zu erfüllen , liegt darin , daß dieſes Inſtitut nur Geld

gegen ganz vorzügliche Sicherheit ausleihen kann , alſo an

Landwirte , die finanziell ſo geſtellt ſind , daß ſie von jeder

öffentlichen Kaſſe Hypotheken erhalten können . Für dieſe Land⸗

wirte liegt der Vorteil allerdings in der Form der Hypothek

in der Annuität . Aber alle diejenigen Landwirte , die zwar

durchaus kreditwürdig ſind , den ſtrengen Anforderungen der

Rheiniſchen Hypothekenbank aber nicht entſprechen können , haben

keinen Nutzen von dem Uebereinkommen . Dies ſind aber nicht

wenige Landwirte, und gerade diejenigen , welche die Unterſtützung

in erſter Linie bedürfen . Auch die Beſtimmung , daß zur

Erlangung von Annuitätendarlehen die zu verpfändenden Objekte

zu drei Vierteilen aus landwwirtſchaftlichen Grundſtücken be⸗

ſtehen müſſen , wirkt ſehr erſchwerend , weil bei ſehr vielen

Landwirten bei dem Rückgang der Güterpreiſe der Hauptwert

ihrer Beſitzungen im Haus und den landwirtſchaftlichen Ge⸗

bäuden beſteht . Immerhin hat aber auch das Abkommen mit

der genannten Bank ſchon ſehr ſegensreich gewirkt .

Aus den erörterten Gründen wünſcht man in land⸗

wirtſchaftlichen Kreiſen die Gründung einer

ſtaatlichen Landeskreditkaſſe . Man weiſt nicht mit

Unrecht darauf hin , daß der Staat ein weſentliches Intereſſe
an einer Verminderung der landwirtſchaftlichen Verſchuldung

beſitze und nach ſeinem ſonſtigen Vorgehen in der Hebung der

einzelnen Erwerbszweige durch Gründung von Schulen , Ge⸗

währung von Geldbeihilfen und dergl . auch zum Eingreifen

auf dieſem Gebiete verpflichtet ſei . Dieſen Gründen ſind indeſſen

auch erhebliche Bedenken gegenüberzuſtellen . Zunächft muß

berückſichtigt werden , daß der Staat bei der Abgabe von

Annuitätendarlehen im großen und ganzeen nach den gleichen

Grundſätzen wie die Rheiniſche Hypothekenbank verfahren muß ,

und daß er hierbei keinerlei Riſiko auf ſich uehmen kann , denn

ſonſt wäre es nicht möglich , ohne ſich der Willkür ſchuldig zu

machen , für die Abgabe ſolcher Darlehen feſte Grenzen zu

ziehen . Außerdem iſt es bedenklich , bei allen Kriſen die ſtaat⸗

liche Hilfe anzurufen und den Glauben zu nähren , daß der

Staat allein berufen ſei , auf allen Gebieten Hilfe zu bringen .

Richtiger und erfolgreicher iſt immer die Selbſtſtilfe .
Das Solidaritätsgefühl wie auch das Intereſſe am Beruf
wird dadurch gehoben , und es kann auf die Eigentümlichkeiten

und beſonderen Bedürfniſſe beſſer Rückſicht genommen werden .

Die Errichtung einer einzigen oder mehreren Kreditkaſſen auf

dem Genoſſenſchaftsprinzip durch die Landwirtſchaft iſt zweifellos

die einzige richtige Löſung . Eine Landwirtſchaftskaſſe könnte

den Bedürfniſſen in vollem Maße Rechnung tragen und auch

in den Fällen Kredit geben , in denen eine volle Sicherheit in

Liegenſchaften nicht gegeben werden kann , die Kreditwürdigkeit

aber außer Zweifel ſteht . Außerdem würde es bei anderen

Erwerbsklaſſen nur verſöhnend wirken , wenn die Landwirtſchaft

das mit einer rationellen Entſchuldung verbundene Riſiko ſelbſt

tragen würde . Zuſchüſſe oder Gelddarleihen zu ermäßigtem

Zinsfuß ſeitens des Staats an eine ſolche Kaſſe wären dabei

natürlich nicht ausgeſchloſſen .
* *

E . Hypothekendarlehen der Sparkaſſen betr .

Hinſichtlich der Darlehen der Sparkaſſen gegen be⸗

dungenes erſtes Unterpfand in Liegenſchaften beſtimmt

§ 14 Ziffer 1 des Sparkaſſengeſetzes , daß in der Regel

der Wert der zum Unterpfand gegebenen Liegenſchaften
das Darlehen doppelt decken ſoll und nur ausnahms⸗

weiſe für beſondere Verhältniſſe in den Satzungen die

Beleihungsgrenze erweitert werden kann . Von letzterer

Befugnis wird auch ziemlich ausgiebiger Gebrauch ge⸗

macht , indem eine große Zahl Sparkaſſen in ihre Satz⸗

ungen die Beſtimmung aufgenommen hat , daß auf

Häuſer und Grundſtücke in guter Lage , welche der Ge⸗

fahr einer Entwertung weniger ausgeſetzt ſind , deren Wert

daher die Summe der Unterpfands⸗ und Nebenforderungen

zu allen Zeiten deckt , Darlehen bis zu zwei Drittel des

pfandgerichtlichen Wertanſchlags gegeben werden können ,

Was nun die pfandgerichtliche Schätzung der zu Unter⸗

pfand einzuſetzenden Liegenſchaften betrifft , ſo hat Einſender

dieſes bei Prüfung der Urkunden über die Kapitalanlagen

gelegentlich der Rechnungsabhör ſchon wiederholt die
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Wahrnehmung gemacht , daß Gebäude , in welchen eine

Gaſt⸗ oder Schankwirtſchaft betrieben wird , eben mit

Rückſicht auf dieſen Wirtſchaftsbetrieb außerordentlich hoch

geſchätzt werden . So waren z. B . für ein Darlehen im

Betrage von 10 500 Mk . der Sparkaſſe zu M . folgende

Liegenſchaften verpfändet :

Ein Wohnhaus mit Scheuer und Stall , Brandver⸗

ſicherungsanſchlag 3500 Mk . einſchließlich Bauplatz ge⸗

ſchätzt zu 5 4000 Mk .

Ein von Stein erbautes Wohnhaus , in

welchem eine Schankwirtſchaft betrieben wird ,

nebſt Scheuer und Stall im Brandverſicher⸗

ungsanſchlag von 4600 Mk . pfandgerichtlich

geſchätzt zu 0 5 144000 „

Ein Grasgarten im pfandgerichtlichen

Wertanſchlag von 8 5 3600 %

Zuſ . . 21 000 Mk .

Hiernach erſcheint nun das Darlehenskapital durch
den Wertanſchlag der Liegenſchaften allerdings doppelt

gedeckt , die fraglichen Liegenſchaften , insbeſondere das

Wirtſchaftsgebäude mögen mit Rückſicht darauf , daß in

letzterem z. Zt . eine Schankwirtſchaft betrieben wird , im

Verkehr den pfandgerichtlich geſchätzten Wert haben , allein

für eine Beleihung ſeitens der Sparkaſſe in der ange⸗

gebenen Weiſe wird der genannte Wertanſchlag doch nicht

genügende Sicherheit bieten . Im vorliegenden Falle iſt

das Wirtſchaftsgebäude mit Rückſicht auf das in demſelben

betriebene Wirtſchaftsgewerbe um mindeſtens 8000 Mk .

höher geſchätzt worden ; durch die Darlehensgabe auf

Grund dieſer Schätzung hat ſonach die Beleihung eines

Schankwirtſchaftsrechts ſtattgefunden . Wenn , nach dem

Erlaß Gr . Miniſteriums des Innern vom 3. April 1895 ,

abgedruckt auf S . 242/43 in der Sparkaſſenrechnungs⸗

Anweiſung von Müller und Rieger , die Beleihung von

Realrechten bei Apotheken nicht ohne Weiteres zuläſſig

erſcheint , kann umſo weniger eine ſolche von Real - oder

gar Perſonalwirtſchaftsrechten ſtattfinden . Es wurde

daher auch in dem Abhörbeſcheide der betreffenden Spar⸗

kaſſe aufgegeben , weitere Sicherheitsleiſtung durch Ver⸗

pfändung von Liegenſchaften zu verlangen oder das

Kapital zur Heimzahlung zu kündigen .

Aumerkung zu der am Schluſſe bezeichneten Auf⸗

lage war die Abhörbehörde ohne Weiteres nicht berechtigt :

Als Wert der zu Unterpfand gegebenen Liegenſchaften

im Sinne des Geſetzes & 14 Abſ . 1 Ziff . 1 Spark . ⸗Geſ. )

gilt der pfandgerichtliche Schätzungswert

( Miniſt . des Innern vom 12 . Novbr 1880 , Nr . 17 189

— Sparkaſſenhandbuch II . Auflage S 231 —) Wie

dieſer Wert zu ermitteln iſt , beſtimmt 8 86 der Anleit⸗

ung zur Führung der Grund - und Pfandbücher .

Einſender bemerkt ſelbſt , das Gebäude möge im Verkehr

den pfandgerichtlich geſchätzten Wert haben . Die Pfand⸗

gerichte ſind übrigens für ihr Schätzungen verantwortlich ,
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Anleitung §S48 . Läge nun doch Grund zu der Annahme

vor , daß die Schätzung ordnungswidrig , z. B . durch

Berückſichtigung beweglicher Zugehörden — 887 der

Anleitung — erfolgt iſt , ſo wäre unter Darlegung der

Gründe der dem Pfandgericht vorgeſetzten Dienſtbehörde

— Amtsgericht bezw . Notariat — Anzeige zu erſtatten .

Erſt wenn daraufhin Seitens des Pfandgerichts eine

Minderung ſeiner Schätzung erfolgt , iſt Anlaß gegeben ,

entſprechende Abzahlung am Darlehen zu betreiben . Das

Pfandgericht wird natürlich für den Schaden haften , der

der Sparkaſſe etwa dadurch erwächſt , daß die erſte Schätz⸗

ung unrichtig war und in Folge deſſen ein größeres

Darlehen hingegeben wurde .

Eine vorſichtige Sparkaſſe wird aber in ſolchen Fällen

ſich ſelbſt ein Urteil darüber bilden , ob die Schätzung bei

Berückſichtigung aller Umſtände ( Lage , Verkäuflichkeit des

Objekts , Geſchäftsbetrieb , perſönliche Tüchtigkeit des

Darlehensſuchenden ete . ) nicht zu hoch erſcheint und mit

der Beleihung bis zur äußerſten Grenze gegangen werden

kann . Einen Anhalt für die eigene Prüfung der Schätz⸗

ung bieten u . A. auch die vom Gemeinderat für die

Zwecke der Feuerverſicherung erfolgte Schätzung des

Kaufwerts , wenn ſie nicht zu weit zurückliegt , frühere

Kaufpreiſe für dasſelbe oder ähnliche Objekte .

Hat die Abhörbehörde in einer dieſer Richtungen

Bedenken gegen die Kapitalanlage , ſo bleibt ihr nur

übrig , dieſe dem Verwaltungsorgan der Sparkaſſe gegen⸗

über zu äußern und deſſem pflichthaftem Ermeſſen die

weitere Entſchließung anheimzugeben .

Schließlich ſei hier noch auf den Vorzug hingewieſen,
den Annuitätendarlehen bei Anlagen ſolcher Art , wo der

Wert der verpfändeten Grundſtücke ein ſchwankender iſt ,

auch für den Darleiher dadurch haben , daß mit den

fortgeſetzten, jährlich ſich ſteigernden Abzahlungen die

Schuld abnimmt und damit die Sicherheit wächſt . R .

Ankrage .

In welcher Weiſe hat künftig in denjenigen Gemeinden

in welchen das Grundbuch als angelegt zu gelten hat ,

die Sicherheitsleiſtung der Rechner zu erfolgen , wenn

Liegenſchaften als Sicherheit dienen ſollen ? Muß eine

Sicherungs⸗Hypothek nach der Vorſchrift des § 1190 des

B Gü B beſtellt werden und ſind hierwegen Aenderungen

der Vorſchriften des § 4 der Gemeinderechnungs - ⸗Anweiſung

und der Landesherrlichen Verordnung vom 31 . Oktober

1893 zu erwarten ?

Antwort .

Artikel 6 des badiſchen Ausführungsgeſetzes zum

B . G. B . vom 17 . Juni 1899 — Geſ⸗Blatt S 229 —

beſtimmt :
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„

„ Der Fiskus , eine Körperſchaft , Stiftung oder

Anſtalt des öffentlichen Rechts oder eine unter der

Verwaltung einer öffentlichen Behörde ſtehende

Stiftung ſind berechtigt , zur Sicherung ihrer Forde⸗

rung aus dem Dienſtverhältnis ihrer rechnungs⸗

pflichtigen Einnehmer und Verwalter die Eintragung

einer Hypothek zu verlangen .
Die Eintragung erfolgt auf Erſuchen der zu ihrer

Rechtsvertretung zuſtändigen Behörden . “
Damit iſt ein Erſatz für L. R . S 2121 geſchaffen .

Wenn die Vorſchriften in Gem. ⸗Rechn . ⸗Anw 8§ 4 , Spark . ⸗

Rechn . ⸗Anw . § 8, Anleitung zur Verwaltung und Rech⸗

nungsführung bezügl . der weltlichen Ortsſtiftungen § 29 ,

als Art , in welcher die Sicherheitsleiſtung des Rechners

erfolgen kann , den Eintrag des geſetzlichen oder die Be⸗

ſtellung eines bedungenen Unterpfandsrechts nennen , ſo

treten , wie dies hinſichtlich der Beſtimmung in § 14

Abſ. 1 Ziff . 1 des Spark . ⸗Geſ. gilt , an Stelle dieſer von

dem Zeitpunkt an , auf welchen das Grundbuch als ange —

legt anzuſehen iſt , nicht mehr möglichen Arten der Sicher⸗

heitsleiſtung die entſprechenden neuen Formen der

Grundſtücksverpfändung , alſo entweder

Eintrag einer Hypothek auf Erſuchen des Verwal⸗

tungsorgans der Gemeinde , Sparkaſſe oder Stiftung

oder

die Beſtellung einer Hypothek zu Gunſten der Ge⸗

meinde etc . auf Antrag des Rechners ſelbſt .

Sache der Beteiligten iſt es , unter den verſchiedenen

Arten von Hypotheken zu wählen Natürlich muß die vom

Rechner angebotene Hypothekenbeſtellung als Sicherheit

auch materiell genügen .

Am meiſten ſcheint ſich der Eintrag einer Maximal⸗

Hypothek ( Sicherungs⸗Hypothek ) nach dem vom Einſender

erwähnten §S 1190 B. G. B . für Sicherheitsleiſtungen zu

eignen.
Aenderungen der Verordnungsbeſtimmungen dürften

hiernach nicht geboten ſein . Rr .

Erlasse , Entscheidungen u . dergl .
Anzeige und Genehmigung

kirchlicher Stiftungen .
Seine Königl Hoheit der Großherzog haben mit

Allerhöchſter Staatsminiſterial⸗Entſchließung d. d. Karls⸗

ruhe den 6. Juli d. J . Nr . 667 gnädigſt zu genehmigen
geruht , daß beim Vollzuge des §13 der landesherrlichen
Verordnung vom 11 . November 1899 , die Ausführung
des Bürgerlichen Geſetzbuchs und damit zuſammen⸗
hängender Geſetze betreffend , für die evangeliſche und

katholiſche Kirche die Anzeigen nicht genehmigungsbedürf⸗
tiger Schenkungen und Zuwendungen an kirchliche Stif⸗

tungen und Korporationen durch die beiden kirchlichen
Oberbehörden mittels Vorlage viertel⸗ oder halbjährlicher
Verzeichniſſe dem Miniſterium der Juſtiz , des Kultus

und Unterrichts erſtattet werden .

Staatsminiſterium , den 6. Juli 1900,* 3
*

Invalidenverſicherungspflicht eines

Ortskrankenkaſſen⸗Rechners .

Bezüglich der in Betracht kommenden Verhältniſſe
des K L iſt unbeſtritten , daß derſelbe in ſeinem Haupt⸗
berufe ſelbſtändiger Kaufmann iſt , nebenbei die Geſchäfte
des Rechners der Ortskrankenkaſſe beſorgt und für die letztere
Thätigkeit eine hinter ſeinem ſonſtigen Jahreseinkommen
erheblich zurückbleibende Jahresvergütung von 1200 Mk .

bezieht . Während das Bezirksamt gleich dem Vorſtand
der Ortskrankenkaſſe in der Thätigkeit des L. als Kranken⸗

kaſſen⸗Rechner weder diejenige eines Gehilfen noch eines

Betriebsbeamten im Sinne des erwähnten Geſetzes zu

erkennen vermag , iſt die Verſicherungsanſtalt der Anſicht ,
daß derſelbe als Krankenkaſſen⸗Rechner ſich in dem Be⸗

ſchäftigungsverhältniſſe eines von dem reichsgeſetzlichen
Verſicherungszwang ergriffenen Arbeitsgehilfen befinde .

Es kann dieſer Auffaſſung der Beſchwerdeführerin
jedoch nicht beigetreten werden . Wie durch den Kaſſen⸗

vorſtand beſtätigt und ohne Weiteres auch als zutreffend
anzunehmen iſt , bedingten die Dienſtleiſtungen , welche L.

der Ortskrankenkaſſe gegenüber zu erfüllen hat , eine über

die bloße Anwendung mechaniſcher Fertigkeiten hinaus⸗

gehende höhere Thätigkeit , ſowie eine Selbſtändigkeit des

Urteils und der Entſchließung , die ihn über den Perſonen⸗
kreis erhebt , der in wirtſchaftlicher und ſozialer Hinſicht
dem Arbeiter⸗ und Gehilfenſtand zuzurechnen iſt . Der

Verſicherungspflicht des Invaliden⸗ und Altersverſicher⸗
ungsgeſetzes vom 22 . Juni 1889 waren die in Rede

ſtehenden Dienſtleiſtungen hiernach ihrer Natur nach nicht

unterworfen ; von der Verſicherungspflicht des Invaliden⸗

Verſicherungs⸗Geſetzes vom 13 . Juli 1899 erſcheinen die⸗

ſelben aber durch ihren nebenamtlichen Charakter
ausgenommen . Daß L. als Orskrankenkaſſen - Rechner zu

den „Angeſtellten “ im Sinne von §1 Ziff . 2 des letzeren

Geſetzes zähle , kann ( auch nach der Anleitung des Reichs⸗
verſicherungsamts vom 19 . Dezember 1899 ) wohl ebenſo

wenig bezweifelt werden , als es unbeſtreitbar ſein dürfte ,

daß die Beſorgung der Krankenkaſſengeſchäfte nicht ſeinen
Hauptberuf bildet , ſondern nur nebenamtlich von ihm
wahrgenommen wird .

Entſcheidung des Großh . Landesverſicherungsamts
vom 24 . Januar 1900 .

*E *
*

Krankenverſicherung .

a) Ein neuer Unterſtützungsfall wurde

angenommen , obwohl die Krankheit im mediziniſchen Sinn ,
ein chroniſches Lungenleiden , während der 4 —5 Wochen ,
in denen das Kaſſenmitglied aus der ärztlichen Behand⸗

lung entlaſſen und ſeinem Erwerb nachgegangen war ,

zweifellos fortgedauert hatte , denn eine Erkrankung im

Sinn des Kranken⸗Verſicherungs - Geſetzes iſt nur dann

gegeben , wenn die Notwendigkeit ärztlicher Behandlung
oder der Gewährung von Arzneien und Heilmitteln oder

wenn Erwerbsunfähigkeit eingetreten iſt .

b) Die zwölfmonatliche Karrenzzeit des

§ 263a Abſatz 2 Ziffer 3 Kranken⸗Verſicher⸗
ungs⸗Geſetz iſt vom Ablauf der vorausgegangenen

dreizehnwöchigen Krankenunterſtützung an zu berechnen ,
und zwar gleichviel , ob die letztere eine ununterbrochene
oder eine im Lauf von zwölf Monaten in Zwiſchenräumen
gewährte , geweſen iſt . Die gegenteilige Anſicht Hahns ,
daß die Worte „ im Laufe der nächſten zwölf Monate “

nicht die Friſt bezeichnen , binnen welcher der neue Fall
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eingetreten ſein muß , ſondern die Dauer , für welche eine

Einſchränkung des Anſpruchs eintritt , daß alſo die zwölf⸗

monatliche Karrenzzeit nicht vom Ablauf des letzten Tages

der vorausgegangenen dreizehnwöchigen Krankenunter⸗

ſtützung , ſondern vom Eintritt des neuen Unterſtützungs⸗

falles ab zu berechnen ſei , und mithin bei einer für

dreizehn Wochen ununterbrochen gewährten Krankenunter⸗

ſtützung die Anſprüche des Verſicherten auf die Kaſſen⸗

leiſtungen bei Erkrankungen an der gleichen nicht gehobenen

Krankheitsurſache auf Jahre hinaus beſchränkt wären ,

kann im Hinblick auf die frühere Beſtimmung in 8§ 26

Abſ . 4 Ziff 3 des Geſetzes vom 15 . Juni 1883 , welche

die Vorſchrift in §S 26à Abſ . 2 Ziff 3 der Novelle von

1892 zu erſetzen beſtimmt war , nicht als zutreffend

anerkannt werden . Die jetzige zwölfmonatliche Karrenz⸗

zeit iſt anſtelle der früheren dreizehnwöchigen Karrenzzeit

getreten , deren Lauf zweifellos von der letzten Unterſtütz⸗

ung an begann . Daß hierin die Novelle von 1892 eine

Aenderung beabſichtigte , iſt nirgends auch nur angedeutet

worden . Dem Sinn und Zweck der betreffenden geſetz⸗

lichen Beſtimmung die Kaſſen zu ſchützen gegen die häufig

vorkommende Ausbeutung durch chroniſch Kranke , welche

nach kurzer Arbeitszeit immer wieder die vollen Kaſſen⸗

leiſtungen in Anſpruch nehmen und ſo jahrelang mit

kurzen Unterbrechungen die Krankenunterſtützung genießen ,

ohne daß ſie jemals für längere Zeit Beiträge gezahlt hätten ,

wird dieſe Auslegung hinreichend gerecht , indem jetzt

beim Vorliegen der Vorausſetzungen des Geſetzes während

zwölf Monaten nur für die Geſamtdauer von dreizehn

Wochen Unterſtützung geleiſtet zu werden braucht , und

zwar nur im geſetzlichen Mindeſtbetrag

Verw⸗Ger . ⸗H. , 23 . Mai 1900 .

*

Geſetzlicher Vertreter der badiſchen Ge⸗

meinde und Prozeßbevollmächtigter .
Die Klageüberſchrift lautet : „ J . S . der Gemeinde G. ,

vertreten durch den Gemeinderechner Z , gegen F. wegen

Grundzinsforderung . “ Der Beklagte verweigert mit Un⸗

recht die Einlaſſung , weil „die Gemeinde nicht geſetzlich

vertreten ſei“!.
gefetzlicher Vertretung und Vertretung durch den Prozeß⸗

bevollmächtigten . Jeder Prozeßfähige kann nach §§ 78 ,

79 C P. O . als Prozeßbevollmächtigter vor dem A G. auf⸗

treten Seine Eigenſchaft wird ausſchließlich durch die —

vorliegendenfalls echte — Vollmacht nachgewieſen . Landes⸗

geſetzliche Vorſchriften können den Kreis der als Prozeß⸗

bevollmächtigte zugelaſſenen , alſo aller prozeßfähigen Per⸗

ſonen , mit civilprozeſſualer Wirkung nicht einſchränken .

§ 147 Abſ . 2 Gem O kann ſchon deshalb blos verwal⸗

tungsrechtliche Bedeutung haben und ſeine Verletzung

unterliegt nicht dem Angriff im Civilprozeß Da die

Klage bereits unter Vollmachtsvorlage erhoben wurde ,

ſo giebt es hier nur eine einzige Rechtshandlung des

geſetzlichen Vertreters von Rechtserheblichkeit im Civil⸗

prozeß , nämlich die Erteilung der Vollmacht . Dieſe iſt

rechstgiltig , da ſie vom Gemeinderat , der nach §88 53 ,

143 —147 Gem . O. 51 C. P . O geſetzlicher Vertreter der

Gemeinde iſt , ausgeſtellt wurde . Unerheblich iſt dabei

das Fehlen der Unterſchrift eines Gemeinderats . Denn

die ſchriftliche Vollmacht iſt als Ausfertigung des gemäß

§ 147 Abſ 1 Gem . O vom Gemeinderat erlaſſenen Be⸗

ſchluſſes anzuſehen , daß dem Gemeinderechner Prozeß⸗

vollmacht erteilt werden ſolle . § 52 Gem . O. Ob eine

Er unterſcheidet nicht genügend zwiſchen

ob die nach Ss 146 Abſ . 2, 31 Ziff . 2 Gem O. nötige

Zuſtimmung der Gemeinde erteilt iſt , bedarf weder der

Prüfung nach §S 88 Abſ . 2 C. P . O. , uoch iſt ein ſolcher

Mangel dem Angriff im Civilprozeß ausgeſetzt . Endlich

iſt das Fehlen der Angabe des geſetzlichen Vertreters in

der Klagſchrift bedeutungslos . §§ 253 Ziff 1 u. Abſ . 4,

130 Ziff . 1 im Gegenſatz zu 313 Ziff 1 C P. O .

* *

Der Notar iſt ſeit 1 . Januar 1900 un⸗

mittelbarer Vorgeſetzter des Bürger⸗

meiſters und unterliegt daher nicht

deſſen Polizeiſtrafgewalt .
Ein Bürgermeiſter hatte einen Notar wegen einer

der bürgermeiſteramtlichen Zuſtändigkeit unterſtehenden

Polzeiübertretung mit einer Strafverfügung bedacht . Der

Notar ſtellie Antrag auf gerichtliche Entſcheidung . Das

Bezirksamt ließ die Strafverfügung paſſieren . Das

Schöffengericht ſtellte durch Urteil das Verfahren ein .

Nach dem mit dem 1. Januar 1940 in Kraft getretenen

neuen RPG . vom 17 . Juni 1899 iſt gemäß § 66 Ziff . 1

für jede Gemeinde eine örtliche Inventurbehörde Orts⸗

gericht ) zu bilden , die aus dem Bürgermeiſter und aus

zwei vom Gemeinderat ernannten weiteren Mitgliedern

beſteht . Den Vorſitz führt nach § 52 R . P O. der Bürger⸗

meiſter . Die Mitglieder der örtlichen Inventurbehörde

ſind als ſolche Gemeindebeamte , § 17 R . P .G. Die Dienſt⸗

aufſicht über die örtliche Inventurbehörde wird nach 8 19

d. a O. von dem Gemeinderat , ſowie von dem Amtsgericht

und den Notaren ausgeübt . Das AG . und die Notare

ſind befugt , Warnungen , Rügen und Geldſtrafen gegen

die Mitglieder des Ortsgerichts zu verhängen . Neben

dem A. G. kommt mithin auch den Notaren gegenüber
den Mitgliedern der Ortsgerichte , mithin auch gegenüber

dem Bürgermeiſter als Vorſitzendem des Ortsgerichts , die

Stellung unmittelbarer Vorgeſetzter zu . Gegen ſolche

aber kann der Bürgermeiſter nach §S 131 des Einf .G. z.

d. R . Juſt . G. eine Strafe überhaupt nicht erkennen . Die

angefochtene Strafverfügung war demnach unzuſtändiger⸗

maßen erlaſſen und nicht geeignet , die Grundlage für das

gerichtliche Verfahren abzugeben . Das eingeleitete Ver⸗

fahren war deshalb , ohne daß ein Eingehen auf die

materielle Seite der Sache nötig fiel , einzuſtellen .
A. G. E. , Urteil vom 2. Auguſt 1900 .

*

§ 55 des B . R . G .

Die in Sp . wohnhafte Frau H. , deren Ehemann vor

einem Jahre die Gemeinde Sp . verließ und ſeither nicht

ermittelt werden konnte , forderte von der Gemeinde Sp .

die Fortgewährung des vollen Bürgernutzens , indem ſie

geltend machte , daß ihr Ehemann ſeine , eine eigene Haus⸗

haltung bildende Familie in der Gemeinde zurückgelaſſen

habe G 55 Abſ . 3 B R . G. ) . Sie berief ſich dabei darauf ,

daß ſie ihren Unterhalt durch Fabrikarbeit ſelbſt verdiene

und in Sp . ein von ihr gemietetes Zimmer bewohne ,

wo ſie ſich das nötige Eſſen ſelbſt zubereite . Der Bez .R. nahm

an , daß damit der Thatbeſtand des §8
55 Abſ . 3 a. a O.

gegeben ſei und gab der Klage ſtatt .
* *

Geſetzliche Stellvertretung des Bürger⸗

meiſters im Standesamt

Nach der übereinſtimmenden Anſchauung des Mini⸗
ſteriums des Innern und des Juſtiz⸗Miniſteriums iſt der

Urſchrift gemäß §s8 53 Ziff . 1, 54 , 147 Gem O . vorhanden , dienſtälteſte Gemeinderat zur Stellvertretung des Bürger⸗
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meiſters in allen Fällen befugt , in welchen der Bürger⸗

meiſter ſelbſt an der Geſchäfsbeſorgung verhindert und

für deſſen regelmäßige Stellvertretung nicht durch Be⸗

ſtimmung eines anderen Stellvertreters nach Vorſchrift
des § 186 der Gemeinde - Ordnung Sorge getragen iſt .

Juſt . ⸗Min . , 21 . Juni 1900 , Nr . 19023 .
* *

*
Gebühren fär ortsgerichtliche

Verſteigerungen .
Die Verſteigerungsbeamten ſind im Bedürfnisfalle

berechtigt , außer einem Protokollführer ( § 75 R. ⸗P. ⸗O.
von 1899 ) auch einen Ausrufer beizuziehen . Vergl . a. a.

O. § 74 Abſ .5 ( „die zugezogenen Gehilfen mit Einſchluß
des Protokollführers “ ) und den gleichlautenden § 456
B . ⸗G. ⸗B . nebſt Anmerkung 3 dazu bei Planck . Sind die

zugezogenen Gehilfen keine Gemeindebeamten oder Ge⸗

meindebedienſteten , ſo iſt die ihnen zu gewährende Be⸗

lohnung in entſprechender Anwendung der in § 86 Abſ . 2

Satz 1 Halbſatz 1 A A. V. aufgeſtellten Grundſätze in der

Weiſe feſtzuſetzen , daß ſie die Gebühr , welche ein zuge⸗

zogenes Ortsgerichtsmitglied zu erhalten hätte , nicht
überſteigt . Sind Ortsgerichtsmitglieder die zugleich
Gemeindebeamte oder HBedienſtete ſind , als Gehilfen
zugezogen , ſo ſind deren Gebühren nicht nach der Ge⸗

meindegebührenordnung vom 31 . Dezember 1896 , ſondern
nach § 81 A. A. V. zu berechnen .

Juſt . ⸗Min . , 19 . Juni 1900 , Nr . 18 360.
K

Gebühren für Fortführung des Haupt⸗
buchs und Generalregiſters .

Nach der Verordnung vom 24 . März 1900 , Ergänz⸗
ung der Gebührenordnung für die Gemeindebeamten und

Gemeindebedienſteten betr , hat der Ratſchreiber künftighin
für die Fortführung des Hauptbuchs und Generalregiſters
die Regiſtergebühr nach § 16 Ziff . 5 Gem . ⸗Geb⸗Ordn .

zu beziehen . Der Anſatz einer Schreibgebühr nach 8S 27

Abſatz 1 der Generalregiſteranweiſung vom 25 . Novbr .

1898 iſt daneben nicht zuläſſig .
Juz . ⸗Min, , 25 . April 1900 , Nr . 12 538 .

4* *

Zuſchüſſe an die Gemeinden für die

Anlegung der Hauptbücher und

Generalregiſter und das Eintrag⸗
ungsverfahren .

a) In dem Budget füe 1898/99 iſt als 5taatsbeitrag
für die Gemeinden zu den durch Anlegung der Grundbücher
erwachſenen Koſten die Summe von 200000 Mk . vorgeſehen .
Bei der im Jahre 1898 erfolgten Verteilung dieſes Betrages
ſind zunächſt die Städte mit eigenem Grund⸗ und Pfandbuch⸗
führer und diejenigen Gemarkungen , für welche die Anlegung
des Hauptbuches vorläufig verſchoben wurde , außer Betracht
geblieben . Im Uebrigen wurden die Gemeinden nach der

Höhe des Umlagefußes in 5 Klaſſen eingeteilt und zwar
wurden eingereiht :

in die I . Klaſſe die Gemeinden mit einem Umlagefuß
von 1 Mk . und darüber ;

in die II . Klaſſe die Gemeinden mit einem Umlagefuß
von 70 bis 99 Pfg ;

in die III . Klaſſe die Gemeinden mit einem Umlagefuß
von 50 bis 69 Pfg ;

in die IV . Klaſſe die Gemeinden mit einem Umlagefuß
von 20 bis 49 Pfg . ;

in die V. Klaſſe die Gemeinden mit einem Umlagefuß
von weniger als 20 Pfg .

und die Gemeinden ohne Umlagen . Hiebei wurde eine Anzahl
von Gemeinden in die nächſt höhere Umlageklaſſe eingereiht
wegen beſonders zu berückſichtigender Verhältniſſe ( ungünſtige
ökonomiſche Lage u. dergl . ) , welche ſich aus dem Bericht des

A. G. oder aus der Vermögensdarſtellung der Gemeinde

ergaben . Ferner wurde beſtimmt , daß die Gemeinden in der

I . Klaſſe die volle Vergütung , jene in der II . 75 , in der III .

50 , und in der IV . Klaſſe 15,25 Proz . der durch Anlegung
der Grundbücher erwachſenen Auslagen erhalten , wobei die

ſachlichen Unkoſten ( für Impreſſen u. ſ. w. ) durchweg außer
Betracht gelaſſen wurden . Den Gemeinden in der V. Klaſſe
wird eine Vergütung der bezüglichen Auslagen nicht bewilligt .

b) Nachdem obiger Zuſchuß zu den von den Gemeinden

beſtrittenen Koſten der Anlegung von Hauptbuch und General⸗

regiſter , ſowie des Eintragungsverfahrens verteilt war , ſind
zumteil verſchiedene Gemeinden in dieſe Arbeiten erſt einge
treten , zumteil haben Gemeinden , die bereits einen ſtaatlichen
Zuſchuß erhielten , anfänglich den ihnen erwachſenden Aufwand
unterſchätzt oder ihren Ratſchreibern die vereinbarten Vergüt⸗
ungen erhöht Zumteil auch wurden von einzelnen Gemeinden

Gründe vorgetragen , die aus ihren Vermögensverhältniſſen ſich
ergeben und eine Erhöhung des ſtaatlichen Zuſchuſſes angezeigt
erſcheinen ließen . Aufgrund der im Staatsvoranſchlag für
1900 und 1901 erfolgten Bewilligung neuer Mittel hat das

Juſtiz⸗Miniſterium den Wünſchen auf Gewährung eines

weiteren ſtaatlichen Zuſchuſſes nach Billigkeit entſprochen , indem

es die Gemeinden , die überhaupt noch keinen Zuſchuß erhielten ,
nach Maßgabe ihrer Vermögensverhältniſſe in die in unſerem
oben erwähnten Erlaß aufgeführten Klaſſen einſtellte , den

Gemeinden , die eine Erhöhung ihres Aufwandes nachwieſen , den

Mehrbetrag nach Maßgabe des früheren Vergütungsſatzes in

Rechnung brachte , und indem es endlich einzelne Geueinden

mit Rückſicht auf die vorgetragenen Verhältniſſe in die nächſt
höhere Vergütungsklaſſe verſetzte und ihnen den Unterſchied
gegenüber dem ſchon g6ewährten Zuſchuß vergütete . Die Amts⸗

kaſſen haben im Juli 1900 Anweiſung erhalten , jeder Gemeinde

den ihr zukommenden Betrag auszuzahlen .
Juſt . ⸗Min. , 30 . November 1898 Nr .

18 . Juli 1900 Nr 22 937 .
*

28 090 und

*

Vergütung für die Einſchreibungen
in die Grundbuchhefte .

1. Für die Einſchreibung der in §88 12 und 148 der

Verordnung vom 4. Mai 1900 genannten Rechtsvorgänge
einſchließlich der ſonſtigen Rechtsverhältniſſe des davon be⸗

troffenen Grundſtücks in die Grundbuchhefte wird gemäß § 8
147 ff. der V. von den Beteiligten ine Gebühr nur inſoweit

erhoben , als ein nach Inkrafttreten der V. erfolgender Eintrag
in den bisherigen Grund - und Pfandbüchern zu der Ein⸗

ſchreibung Veranlaſſung giebt Dieſe Gebühr wird für die

Gemeindekaſſe erhoben und iſt von ihr — vorbehaltlich ander⸗

weitiger Vereinbarungen — dem Ratſchreiber als Vergütun ;

für ſeine Thätigkeit bei der Einſchreibung zu überlaſſen .

2. Für diejenigen Einſchreibungen , die gemäß §88 13 und

14 der V. erfolgen , alſo ohne daß ein das eingeſchriebene
Grundſtück betreffender Rechtsvorgang in den Grund - und

Pfandbüchern eingetragen wird , haben die Beteiligten keine

Gebühr zu entrichten . Die Vergütung für eine hierbei ent⸗

wickelte Thätigkeit hat der Ratſchreiber aus der Gemeindekaſſe
zu beziehen .

3 ) Zu dem Aufwand , der der Gemeindekaſſe hieraus

erwächſt , wird das Juſt . ⸗Min. aus ſtaatlichen Mitteln inſoweit

Zuſchüſſe gewähren , als bei der Vergütung die Sätze des

§ 149 der V. nicht überſchritten werden . Der Zuſchuß wird
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derart beſtimmt werden , daß die Gemeinden , welche bei der

erſtmaligen Verteilung von Zuſchüſſen aufgrund des Juſtiz⸗

Miniſterial⸗Erlaſſes vom 21 . März 1898 Nr . 6686 volle

Vergütung ihrer Auslagen erhielten , auch für den ihnen nun⸗

mehr entſtehenden Auſwand den vollen Betrag erſetzt bekommen .

Die Gemeinden , die bei jener Verteilung 75 Prozent erſetzt

erhielten , werden dieſen Satz auch für den jetzigen Aufwand
erhalten . Allen übrigen Gemeinden werden 50 Proz , vergütet

werden . Aenderung der Beſtimmung geg nwärtigen Abſatzes

an der Hand der zu jammelnden Erfahrungen bleibt übrigens

vorbehalten . Die Gemeinden , in denen die Führung der

Grund und Pfandbücher nach dem Geſetze vom 24 . Juni 1874

geregelt iſt , erhalten keine Zuſchüſſe .

4 . In die Heftefertigungsnachweiſungen ( Anlage II d. V. )

iſt nach Sp 10 eine neue Sp . 11 mit der Ueberſchrift „ von

der Gemeinde bezahlte Vergütung “ einzuziehen und nach Fer⸗

tigſtellung des Hefts auszufüllen . In dieſer Sp . ſind nur

diejenigen Beträge einzuſtellen , welche nicht nach § 148 V.

vom 4. Mai 1900 von den Beteiligten zu tragen und auf
Grund des § 147 V. von der Gemeinde an den Ratſchreiber

bezahlt worden ſind .

5. Die Anſätze in dieſer Sp . hat das Notariat zu über⸗

wachen und vor der Vorlage an das Landgericht ( V. § 19 )

zuſammenzuzählen . Darunter iſt die Richtigkeit der Anſätze

und die Thatſache , daß die Anſätze die Gebühren des § 149

der V. nicht überſteigen , vom Notariat zu beurkunden .

6. Die L. G. werden dem Juſt . ⸗Min. mit der Vorlage

nach § 20 Abſ . 2 der V. auch eine Zuſammenſtellung dieſer

Vergütungen für jede einzelne Gemeinde überſenden , worauf das

Min . den ſtaatlichen Zuſchuß zur Auszahlung anweiſen wird .

Juſt . ⸗Min, 23 . Juli Nr . 22 689 .
* *

**

Ueberwachung der Fortführung der

Hauptbücher und Generalregiſter .

Wenn in einer Gemeinde das Hauptbuch und General⸗

regiſter offengelegt und die Vorſchrift des § 2 Abſ . 2 der

landesherrlichen V. vom 11 . September 1897 in Kraft ge⸗

treten iſt , dürfen die Amtsgerichte in der Ueberwachung der

Führung der Grund⸗ und Pfandbücher nicht nachlaſſen . Es

muß dann darauf hingewirkt werden , daß die Feriführung der

Ergänzungsbücher vorſchriftsmäßig erfolgt , ſowie daß auch im

übrigen das Grund⸗ und Pfandbuchweſen von den Gemeinde⸗
behörden möglichſt gut beſorgt wird , damit Schädigungen ver⸗

mieden werden , die ſonſt bei Inkrafttreten des neuen Grund⸗

buchrechts leicht eintreten könnten . Die A. G. haben deshalb

auch nach dem erwähnten Zeitpunkte in angemeſſenen Zwiſchen⸗

räumen die einzelnen Orte des Bezirks aufzuſuchen , die Bücher

zu prüfen und den Grundbuchbehörden die zur richtigen Be⸗

ſorgung ihrer Geſchäfte erforderliche Anleitung zu geben . Als

Regel mag dienen , daß jede Gemeinde alle drei Monate beſucht

wird . Solche Nachſchau kann wohl am nämlichen Tage in

mehreren Gemeinden erfolgen . Die Koſten dieſer Dienſtreiſen

der A. G. werden gleich den Koſten der Dienſtreiſen , welche

bisher zum Vollzuge der landesherrlichen V. vom 11 . Sep⸗

tember 1897 gemacht worden ſind , von der Staatskaſſe getragen .

Juſt . ⸗Min. , 6. Februar 1900 Nr . 4171 .
* *

*

Gebührenbezug der Gemeindebamten

und Gemeindebedienſteten .

Da mehrfach Zweifel darüber hervorgetreten ſind , wie

ſeit 1. Januar 1900 die Gebühren von Geineindebeamten
und Gemeindebedienſteten für ihre Thätigkeit bei notariſchen

1. Die Gemeinbebeamten oder ⸗Bedienſteten haben ihre

Forderungszettel , die den Betrag der Gebühr im Einzelnen
entziffert unter Begründung des Gebührenanſatzes angeben

müſſen , dem Notariat einzureichen Mehrere am ſelben

Geſchäfte thätig geweſene Perſonen können einen gemeinſamen
Forderungszettel einreichen .

2. Das Notariat prüft die Forderungszettel an der Hand
der Akten , ſtellt ſie nötigenfalls richtig und ergänzt ſie duuch

Beiſetzung des Namens , Standes und Wohnortes des oder

der Zahlungspflichtigen , ſetzt ſodann auf den Forderungszettel
den Betrag der Gebühr feſt und giebt ihn dem oder den

Bezugsberechtigten zurück.

3. Dieſer legt den Zettel dem Gemeinderat ( Stadtrat ,

ſtadträtlichen Kommiſſion ) vor behufs Anweiſung des Rechners

zur Erhebung bei dem Gebührenpflichtigen und Auszahlung

an den Bezugsberechtigten ( R .P. G. § 21 , G. K . O. § § 45 , 50 ) .

4. Der Einzug der Gebühren hat in derſelben Weiſe zu

erfolgen wie jener der übrigen uneigentlichen Gemeindeein⸗

nahmen . Der Rechner darf auch hinſichtlich obiger Gebühren
keine Einnahme oder Ausgabe vollziehen , ohne durch im

allgemeinen vom Gemeinderat , Stadtrat oder die durch Orts⸗

ſtatut mit Dekreturbefugnis ausgeſtatteten Kommiſſionen zu

erteilende Dekretur dazu ermächtigt zu ſein .

5. Daß die Feſtſetzung der Gebühren und die Ausfolgung
der mit Vermerk nach Ziffer 2 verſehenen Forderungszettel

geſchehen iſt , ſoll in den notariſchen Akten unter Angabe der

feſtgeſetzten Beträge vermerkt werden .

6. Dieſe Grundſätze finden auch Anwendung bei Zwangs⸗

vollſtreckungen in Legenſchaften und bei den lediglich aus

ſteuerrechtlichen Gründen gefertigten Nachlahverzeichniſſen .
Der Juſtiz⸗Miniſterial⸗Erlaß vom 1. März 1900 Nr . 6287

die Koſten der Feſtellung der Erbſchaftsſteuer betr . ( Bad . R .

Prax . 1900 Nr . 9 Seite 116 O. ⸗Z. 111“7, bleibt unberührt .

7. Wenn es ſich um Gebühren für die Thätigkeit der

Grund⸗ und Pfandbuchführer (Geſetz vom 24 . Juni 1874

über die Führung der Grund⸗ und Pfandbücher ) oder der

Standesbeamten handelt , ſo iſt die notariſche Gebührenfeſt⸗

ſtellung in der Regel nicht erforderlich . Das Notariat hat

deshalb , wenn es ſolche Gemeindebeamte um Fertigung von

Aus ügen und dergl . angeht , in ſeinem Erſuchen ſofort den

Gebührenſchuldner zu bezeichnen . Iſt dies ausnahmsweiſe
nicht möglich , ſo iſt der Gebührenſchuldner nachträglich , ſobald

es die Umſtände erlauben , dem Gemeindebeamten bekannt zu

geben . Der Grund⸗ und Pfandbuchführer oder Standesbeamte

kann die für ſeine Thätigkeit zu erhebenden Gebühren , ohne

daß es der Vorlage des Forderungszettels an das Notariat

und der Feſtſtellung der Gebühr durch dieſes bedarf , nach

Ziffer 3 und 4 zur Erhebung bringen ; es iſt ihm aber auch

geſtattet , nach Ziffer 1 und 2 die Gebühr durch den Notar

feſtſetzen zu laſſen

Juſt⸗Min , 7. April 1900 , Nr . 10 212 .

* *
*

Gebühren für Benützung von

Gemeinde⸗Einrichtungen .

Vergl . bad . Gemeindeordnung § 71 .

DieGemeinde iſt berechtigt , von denjenigen Beteiligten ,

wenn ſie die Anbringung einer ihren Sonderintereſſen
dienenden Anlage , z. B . eines Balkons , einer Vortreppe ,

Lichtſchachts an der Oberfläche , dem Untergrund oder der

Luftſäule der Ortsſtraße geſtattet , eine privatrechtliche
Geſchäften zur Erhebung und zur Auszahlung zu kommen

haben , hat das Juſtiz⸗Miniſterium darüber folgendes verfügt : Vergütung zu verlangen . Denn die Thatſache allein ,
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daß die Ortsſtraße dem öffentlichen Verkehr und dem

Anbau dient , begründet an ſich einen Anſpruch der An⸗

lieger gegen den Straßeneigentümer auf Duldung ſolcher
Beſchränkungen nicht . Eine ſolche Geſtattung und die

dabei bedungene Gebühr bewegt ſich aber auf dem Gebiet

privatrechtlicher Vereinbarung . Die Gemeinde kann nicht
durch eine nach Gemeinderecht erlaſſene Gebührenordnung
öffentlich rechtliche Gebühren für ſolche Einräumungen
feſtſetzen ; denn die Straße und ihre Beſtandteile ſind für
ſolche Zwecké nicht hergerichtet und es handelt ſich bei

dieſer Benutzung der Luftſäule und des Untergrunds der

Straße für die Sonderzwecke der Anlieger , nicht um die

Benutzung einer für die öffentlichen Gemeindezwecke er⸗

ſtellten Einrichtung .
( Pr . O. V. G. , 7. Januar 1899 . Entſch . 35 S . 18. )

* *
*

Mietsverhältnis ; Art . 171 Einführ⸗
ungs⸗Geſetz zum B . G . B .

Bei den unter der Herrſchaft des Bad . L. ⸗R. auf
eine beſtimmte Zeitdauer geſchloſſenen Mietverträgen iſt
die Einrede des nicht erfüllten Vertrags aus § 320 B .

G. B . nicht zuläſſig . — Die Klägerin hat Klage auf

Zahlung von Mietzinſen erhoben ; der Beklagte wandte

ein , die Klägerin habe entgegen ihrer beim Vertrags⸗
abſchluß übernommenen Verpflichtung einen Abſchluß zu
der Wohnung nicht machen laſſen und deshalb zahle er

nicht . Er ſchütze die Einrede des nicht erfüllten Vertrags
G 320 B . G. B. ) vor . Wenn auch das Mietsverhältnis an

ſich nach altem Recht zu beurteilen ſei , ſo richteten ſich doch
die Leiſtungen aus demſelben , hier alſo die Zahlung der

Miete , vom 1. Januar ab nach dem B . G. B . Das Gericht
konnte ſich dieſer Auffaſſung nicht anſchließen , ſondern war

der Anſicht , daß , da nach § 2 des Mietsvertrags die Miete

am 1. Oktbr 1899 begann und am 1. Oktbr . 1902 enden

ſollte , es keinem Zweifel unterliege , daß gemäß Art . 171

Einf . ⸗Geſ. z. B . GüB . hier das Bad . L. ⸗R. anzuwenden ſei.

Mannheim , 15 . März 1900 .

* *

Mietrecht ; Art . 171 Einführungs⸗
Geſetz zum B . G. B .

Ein am 16 . Januar 1896 auf unbeſtimmte Zeit
abgeſchloſſener Mietvertrag wurde vom Vermieter am

16 . Januar 1900 auf den 16 . April 1900 gekündigt .
Der beklagte Mieter weigert ſich, am 16 . April die Woh⸗
nung zu verlaſſen , indem er vorbringt : Nach Ortsge⸗
brauch könne Kündigung an jedem beliebigen Tag mit

vierteljähriger Friſt erfolgen ; demnach hätte am 1. Jan .
auf 1. April gekündigt werden können Da dies nicht
geſchehen ſei , gelte neues Recht und hätte , nachdem die

drei erſten Tage des Januar verſäumt worden ſeien , nur

noch auf den 1. Juli gekündigt werden können . § 565

B. G. B . Art . 171 Einf . ⸗Geſ. hiezu . Entgegen dieſer
Anſicht wurde nach Klagantrag des Vermieters durch
Urteil feſtgeſtellt , daß der Mieter auf 16 April die ge⸗
mietete Wohnung zu verlaſſen habe . Der angeführte
Ortsgebrauch iſt richtig . Der erſte Termin , auf
den nach dem Inkrafttreten des B . G. B die Kündigung
nach den bisherigen Geſetzen zuläſſig war , war freilich
der 1. April , denn ſie konnte am 1. Januar mit Viertel⸗

jahrsfriſt erfolgen . Da die Kündigung für den 1. April
nicht erfolgte , ſo gelten von dieſem Tage an die Mietbe⸗

ſtimmungen des B . G. B . Art . 171 Einf . ⸗Geſ. Bis zum

1. April gilt alſo bisheriges Recht ( und zwar Geſetzes⸗
Vertragsrecht und Ortsgebrauch ) , alſo auch bisheriges
Kündigungsrecht . Demnach iſt die Frage , auf welchen
Tag am 16 . Januar gekündigt werden konnte , nach bis⸗

herigem Recht zu beantworten , darnach iſt es der 16 . April .
AG . Pforzheim vom März 1900 .

* *

Erſatzanſpruch wegen angeblicher
Abſchiebung : Ratſchreiber als

Vertreter des Armenverbands .

Der Ortsarmenverband L, der auf Anordnung des

Bezirksamts die vorläufige Unterſtützung eines unehelichen
Kindes übernommen hatte , nachdem deſſen landarme

Mutter M in ihrer Heimatsgemeinde K. angeblich von

der Armenbehörde abgewieſen worden war , machte , nach⸗
dem die Friſt des § 34 U. Wohnſ . G. verſäumt worden

war , ſeinen Erſatzanſpruch gegen den Ortsarmenverband

K. geltend , weil im Bezirk dieſes Armenverbands alle

Vorausſetzungen vorgelegen hätten , unter denen die

öffentliche Armenpflege einzuſchreiten verpflichtet war

Die Zuläſſigkeit ſolcher Erſatzanſprüche und die Zuſtändig⸗
keit der Verwaltungsgerichte für Klagen ſolcher Art ſteht
außer Zweifel . Es frägt ſich daher , ob für den Armen⸗

verband K. die Notwendigkeit der Armenfürſorge erkenn⸗

bar hervorgetreten war . Feſtgeſtellt iſt , daß die M. mit

ihrem Kind ſich in K. in die Wohnung des Bürgermeiſters
begab , in der Abſicht , öffentliche Unterſtützung für das

Kind nachzuſuchen und daß ihr dort in Abweſenheit des

Bürgermeiſters von dem herbeigerufenen Ratſchreiber
der Rat erteilt wurde , ihr Kind in dem Kinderſpital in
L. unterzubringen , da in K. für das kranke Kind kein

Unterkommen gefunden wurde . Es kommt daher darauf
an , ob nicht nach Lage der Dinge der Ratſchreiber recht⸗
mäßiger Vertreter des Armenverbandes in jenem Augen⸗
blick war , da als Organe der örtlichen Armenpflege nicht
nur die geſetzlichen Vertreter des Ortsarmenverbands

gelten , ſondern auch die als Beamte derſelben oder ſonſt mit

den Geſchäften der Armenpflege betrauten Perſonen . Wenn

auch geſetzlich derRatſchreiber zu irgend einer entſcheidenden
Thätigkeit oder zur Stellvertretung des Bürgermeiſters
nicht befugt iſt , ſo kommt es in Landgemeinden doch nicht
ſelten vor , daß der Ratſchreiber über ſeinen eigentlichen
Berufskreis hinaus Angelegenheiten der Gemeinde that⸗
ſächlich beſorgt und dabei im ausdrücklichen oder ſtill⸗
ſchweigenden Auftrag der Gemeindebehörden handelt ,
inbeſondere auch in Abweſenheit des Bürgermeiſters
dieſen vertritt . Wo ein ſolches Verhältnis nachgewieſen
iſt,würde , trotzdem armenrechtliche Anordnungen nicht in den

eigentlichen Dienſtkreis des Ratſchreibers gehören , dieſer im

einzelnen Fall als ſtillſchweigend bevollmächtigter Vertreter

der Armenbehörde zu betrachten ſein . Dieſe Voraus⸗

ſetzung traf aber im vorliegenden Fall nicht zu , da , wie

der Bezirksrat feſtgeſtellt hatte , der Bürgermeiſter von

K. in der Führung amtlicher Geſchäfte durchaus ſelbſtändig
iſt und ſie in ihrer Geſamtheit ſelbſt beſorgt , ſo daß der

Ratſchreiber thatſächlich nur als Hilfsporgan erſcheint und

nicht über ſeinen eigentlichen Dienſtkreis hinaus Gemeinde⸗

Angelegenheiten erledigt und daher auch thatſächlich nicht
den Bürgermeiſter vertritt . Die Klage wurde daher
abgewieſen .

VerwGerĩH . , 20 . März 1900 , Nr . 359 .

* *
*
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Bürgergenuß der Bürgerswitwen ;
Einkaufsgeld der Ortsfremden ;

Bürgerrechtliche Gleichſtellung der

Jirgeliten .

Allgemeine direkte Beſtimmuungen über den Anſpruch
der Witwe auf den Bürgergenuß ſind weder im Bürger⸗

rechtsgeſetz noch in der Gemeindeordnung enthalten . Es

iſt deshalb nach der herrſchenden Anſicht bezüglich dieſer

Fragen der Zuſtand vom 1. Januar 183 ! auch jetzt noch

maßgebend . — Bezüglich des Einkaufsgeldes von Orts⸗

fremden unterſcheidet das Bürgerrechtsgeſetz zwiſchen
ortsfremden Männern und ortsfremden Frauen einerſeits

und Einkaufsgeld in das Bürgerrecht und in den Bürger⸗

nutzen anderſeits . Ortsfremde Männer , die als Bürger

einer Gemeinde aufgenommen werden , haben ſowohl für

Erteilung des Bürgerrechts , als für ihre Beteiligung an

den Bürgernutzungen beſondere im Geſetz näher beſtimmte

Einkaufsgelder zu bezahlen , und zwar das Einkaufsgeld
in den Bürgernutzen mit /5 zur Zeit der Aufnahme in

das Bürgerecht und mit zu Zeit des thatſächlichen
Einrückens in den Bürgergenuß . Für ortsfremde Frauen

giebt es nur ein Einkaufsgeld in das Bürgerrecht , nicht

auch ein Einkaufsgeld in den Bürgernutzen . Dies erklärt

ſich daraus , daß das Recht der Frau auf Bürgergenuß
kein ſelbſtändiges iſt , ſondern mit dem des Mannes im

Zuſammenhang ſteht und mit dem Tode desſelben wirk⸗
ſam wird . Vorausſetzung der Verpflichtung der Frau

zur Bezahlung eines Einkaufsgeldes in das Bürgerrecht iſt ,
daß dieſelbe eine Ortsfremde und mit einem Ortsfremden

zur Zeitder Aufnahmedesſelben als Bürger verehelicht iſt , oder

daß die ortsfremde Frau einen Mann heiratet , der innerhalb
der letzten drei Fahre erſt als Bürger der Gemeinde

aufgenommen wurde ( § 34 Bürgerrechtsgeſetz in der

Faſſung der Novelle zum Bürgerrechtsgeſetz vom 4. Oktbr .
1862 ) . Bis dahin hatten nach § 3 ! Bürgerrechtsgeſetz
in der früheren Faſſung alle ortsfremden Frauen bei der

Verehelichung mit einem Gemeindebürger das Einkaufs⸗

geld in das Bürgerrecht zu entrichten Seit dem Inkraft⸗
treten des Reichs⸗Geſetzes vom 4. Mai 1868 über die

polizeilichen Beſchränkungen der Eheſchließung ſteht es

der Frau frei , ob ſie bei der Verehelichung mit einem

Gemeindebürger das Bürgerrecht erwerben will oder

nicht . Letzterenfalls hat ſie keinerlei Einkaufsgeld zu be⸗

zahlen , aber dann auch als Witwe keinen Anſpruch auf

Bürgernutzen , deſſen erſte Vorausſetzung der Beſitz des

Bürgerrechts iſt . Die ortsfremde Frau des Sohnes
eines früheren iſraelitiſchen Schutzbürgers (§ 2 des

Geſetzes vom 4. Oktober 1862 über die bürgerliche
Gleichſtellung der Ifraeliten ) hatte aber überhaupt kein

Einkaufsgeld in das Bürgerrecht zu bezahlen , da die

Söhne dieſer Schutzbürger nach § 2 Abf . 2 des ecit. Ge⸗

ſetzes ſo zu betrachten waren , als ob ihnen das Bürger⸗

recht angeboren wäre , und nicht als aufgenommene

Gemeindebürger im Sinne des § 34 Birgerrechtsgeſetz .
Ein Einkaufsgeld in den Bürgernutzen hatten zwar die

Söhne der ifraelitiſchen Schutzbürger nach §5 des eit .
Geſetzes , trotzdem ihnen das angeborene Bürgerrecht
zuerkannt wurde , zu entrichten . Daß aber auch die

Ehefrau eines ſolchen Gemeindebürgers ausnahmsweiſe
ein Einkaufsgeld in den Bürgernutzen zu entrichten hätte ,

iſt in dem Geſetz vom 4. Oktober 1862 nicht beſtimmt ,

und auch in den Materialien des Geſetzes findet ſich für
eine derartige Auslegung kein Anhaltspunkt .

VerwGerH . , 20 . März 1900 , Nr . 360 .

Sonstiges .
Betreibung rückſtändiger Invaliden⸗

verſicherungsbeiträge .

Da das neue Recht , nämlich §S 168 des Invaliden⸗Ver⸗

ſicherungs⸗Geſetzes die Verjährungsfriſt gegenüber dem früheren

Recht , dem §S 137 des Invaliditäts und Alters⸗Verſicherungs⸗

Geſetzes von vier auf zwei Jahre verkürzt hat , wird in ent⸗

ſprechender Anwendung des § 169 Abſatz 2 des Einführungs⸗

Geſetzes zum Rürgerl . Geſetzbuche angenommen werden müſſen ,

daß dieſe verkürzte Friſt auch erſt mit dem 1. Januar 1900

zu laufen beginnt .

Hiernach areift in den Fällen , in welchen nach dem

1. Januar 1900 ein Verfahren auf Grund des § 155

Invaliden Verſicherungs⸗Geſetzes eingeleittt worden iſt , im

allgemeinen die Friſt des § 168 Platz ; indeſſen können ,

ſofern und ſoweit die nachträgliche Ordnung

der Beitragsentrichtung nach §S 146 des Inv . ⸗

Berſ . ⸗Geſ noch zuläfſig iſt , alle Beiträge , die in den

letzen zwei Jahren vor dem 1. Jonuar 1900 fällig geworden

ſind , in den erſten zwei Jahren nach dem 1. Januar 1900 ,

und alle vor dem 1. Januar 1898 fällig gewordenen Beilräge

innerhalb einer Friſt von vier Jahren nach der Fälligkeit noch

beigetrieben werden .
1 . 95

*

Wie muß die Wohnung übergeben
werden ?

Dieſe Frage iſt für Ausziebende vom Reichsgericht in folgen⸗

der Weiſe feſtgelegt worden . Wenn es in den Mietverträgen

heißt , daß der Mieter die Wohnung ſo zu übergehen habe ,

wie ſie von ihm übernommen worden ſei , ſo iſt dies immer

mit dem Zuſatz zu verſtehen , „ſoweit ſie nicht durch ordnungs⸗

mäßigen Gebrauch abgenutzt oder abgewohnt iſt . “ Der
Mieter hat nur allein durch „unpflegliche “ Behandlung ver⸗

urſachten Schaden zu erſetzen . So hat er unter Anderem

abgeriſſene oder mit Schmutz oder Fettflecken beſudelte Tapeten

reparieren und zrbrochene Fenſterſcheiben wieder herſtellen zu

laſſen , verlorene Schlüſſel müſſen durch neue ergänzt werden .

Dagegen bat er für abgelaufene Dielen , durchgebrannte Ofen⸗

rohre , zerſprungene Ofenplatten , ſchadhafte Schlöſſer und

Thürklinken nicht aufzukommen . Nur wenn ſie durch gewalt⸗
ſames oder fahrläſſiges Behandeln ruiniert oder beſchädigt
worden ſind , muß ſie der Mieter in Stand ſetzen . Der

Mieter hat die Wohnung vollkommen zu räumen und die

Schlüſſel dem Beſitzer oder Hausmeiſter zu übergeben . Solange

er dies nicht gethan , ſetzt er den Mietvertrag fort und muß

den Mietpreis weiter bezahlen . Ferner hat der Mieter beim

Auszuge die Wohnung gereinigt , d. h. beſenrein zu übergeben .

Eine beſondere Reinigung von Fenſterſcheiben , Thüren und

Wänden muß nicht vorgenommen werden .

* *
*

Beſeitigung der Fremdwörter .
Die Großherzogl . Heſſiſche Oberrechnungskammer hat in

ihren Dienſtanweiſungen die nachſtehenden ſeither gebräuchlichen
Fachausdrücke durch gut deutſche Wörter und Ausdrücke erſetzt :

„Inſtruktion “ durch „ Dienſtanweiſung “ ; „ Calcul “ durch
„ Prüfung “ ; „ Depoſiten “ durch „Hinterlegung “; „Formular “
durch „ Muſter “ ; „Dekretur “ durch „ Anweiſung “ ; adekretieren “

durch „ anweiſen “ ; „ Contobuch “ durch „ Beſtellbuch “ ; „ Lokale “

durch „ Räume der Anſtalt “ ; „periodiſch “ durch „zeitweiſe “;
„ eventnell “ durch „allenfalls “; „ Viktualien “ durch „ Ver⸗

köſtigungsgegenſtände “; „ Korreſpondenz “ durch „hſchrifticher

Verkehr “ oder „Briefwechſ 1“; „Kritik “ durch „Gutachten “;
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„chronologiſch “ durch „ der Zeitfolge nach “; „Vertikalſpalten “

durch „Längsſpalten “; „ zu cotieren und paraphieren “ durch

„ mit Seitenzahlen und Handzeichen zu verſehen “ ; „correſpon⸗
dierend “ durch „ entſprechend “ ; „ nach Analogie der “ durch

„ wie die “ ; „proviſoriſch “ durch „ vorläufig “ ; „ competent “
durch „zuſtändig “; „ſpeziell “ durch „ beſonders “ ; „ außer

Funktion zu ſetzen “ durch „ſeines Dienſtes zu entheben “ ;

„ momentan “ durch „ſofort “ oder „ im Augenblick “; „viſieren “
durch „ mit Handzeichen zu verſehen “ ete .

*
8

*ñ

Vom Thermometer .

Der langjährige Kampf um Celſius und Réaumur iſt zu

Ungunſten des Franzoſen entſchieden . Vom 1. Januar nächſten
Jahres ab wird es in allen öffentlichen Heilanſtalten , in allen

Badeanſtalten und Schulen keiine Röaumur⸗Thermometer mehr
geben , denn Celſius der „alte Schwede “ , hat auf der ganzen
Linie geſiegt . Wie der preußiſche Kultusminiſter bekannt giebt ,
ſind nach der Mitteilung des Reichskanzlers alle mit Réaumur⸗

Scalen verſehenen Thermometer vom 1. Januar 1901 ab

von der Prüfung ausgeſchloſſen . Zuverläſſige Wärmeangaben
nach Réaumur ' ſchem Thermometer werden daher nach Ablauf
dieſer Friſt nicht immer möglich ſein und in nicht zu ferner
Zeit ganz wegfallen . Aus dieſem Grunde , und um überhaupt
die Wärmemeſſungen einheitlich zu geſtalten , hat der Kultus⸗

miniſter angeordnet , daß die noch vorhandenen Rõöaumur⸗

Thermometer , auch wenn ſie noch brauchbar ſind , in allen

öffentlichen Kranken⸗ und Irren⸗Anſtalten , in den öffentlichen
Bade anſtalten und in den höheren Schulen bis zum 31 . Dez .

1900 durch hundertteilige Inſtrumente nach Celſius erſetzt
werden . Durch dieſe Anordnung wird in abſehbarer Zeit
endgültig ein Zuſtand beſeitigt werden , der vielfach zu Irrungen
und Verwechslungen Anlaß gab . Es entbehrt auch nicht eines

gewiſſen komiſchen Beigeſchmacks , daß das erſte brauchbare Ther⸗
mometer von dem Danziger Fahrenheit erfunden , in England und

Amerika in Gebrauch iſt , während man in Deutſchland von

dieſer deutſchen Erfindung nichts wiſſen wollte und nach dem

Franzoſen Réaumur die Temperaturen maß . Die Franzoſen
wiederum bevorzugten das hundertteilige Termometer des

Schweden Celſius , und mit der allgemeinen Einführung des

Dezimaſſyſtems fand auch dieſes Inſtrument bei uns Eingang .
Freilich zunächſt nur in der wiſſenſchaftlichen Welt . Die

Phyfiker und Chemiker machten ihre Wärmemeſſungen nach
Celſius , die Aerzte maßen die Körpertemperaturen der Kranken

ausſchließlich nach Celſius ; ſobald ſie aber den Patienten
oder deren Angehörigen Anordnungen erteilten oder Bäder

verordneten , ſtießen ſie bei den auf Röaumur Eingeſchworenen
auf Widerſtand und Mißverſtändniſſe . Schließlich gewöhnte
man ſich daran , alle derartigen Anordnungen mit der ſtereotypen
Frage : „Réaum aar oder Celſius ? “ zu begleiten , und auf der

Schule mußte man die berühmten Formeln auswendig lernen ,
die Temperaturangaben von Réaumur auf Celſius und

Fahrenheit umzurechnen . Daß trotzdem Irrtümer und Ver⸗

wechslungen vorkamen , iſt bekannt genug , und namentlich in

den Badanſtalten gehörten ſie zur Tagesordnung . Schließlich
fielen den Aerzten die ewigen Fragen „ Röͤanmur oder Celſius ? “
auf die Nerven , ſie ſtellten privatim ſtatiſtiſche Berechnungen
an , wie unglaublich oft ſie im Laufe eines Tages allein durch
dieſe Frage behelligt werden , und richteten endlich vor einigen
Jahren eine Eingabe an das Kultusminiſterium , dahin zu

wirken , daß alle Wärmemeſſungen ſowohl die zu wiſſenſchaft⸗
lichen Zwecken , wie die im praktiſchen Leben , nach einem

einheitlichen Modus , und zwar nach dem hundertteiligen
Thermometer ausgeführt werden . Mit dankenswerter Bereit⸗

willigkeit ging das Kultusminiſterium hierauf ein , erließ ſofort
eine vorbereitende Anordnung und jetzt die erwähnte definitive
Maßnahme , die den Réaumur von allen öffentlichen Stätten

ſür immer verbannt .

Das hundertteilige Thermometer nach Celſius iſt alſo
nunmehr als das Einheits⸗ oder Normalmeßinſtrument für alle

Temperaturmeſſungen anerkannt und alle Irrungen ſind fortan
ausgeſchloſſen .
Celſius fällt dann fort . Wer ſich indeſſen , ſagt die R . und

St . B . Ztg . , von ſeinem alten Réaumur nicht trennen kann ,
wird ſich ferner das Privatvergnügen machen müſſen , deſſeu
Angaben durch Multiplikation mit 1 / ‚in Celſiusgrade umzu⸗
wandeln . Nur mit Engländern und Amerikanern werden
wir noch einige Schwierigkeiten haben , weil dieſe unentwegt an
dem komplizierten Fahrenheit feſthalten . Wenn beiſpielsweiſe
ein Amerikaner daherkommt , und uns von 100 Grad Hitze
oder Kälte in ſeiner Heimat erzählt , dann ſubtrahiere man

ſofort 32 Grad und glaube davon — nur die Hälfte . Wer

gutmütig iſt und dem Yankee nicht Unrecht thun will , kann

ja dieſe Hälfte ein wenig reichlicher bemeſſen und noch 2 bis

3 Grad zulegen ; dann trifft man nämlich genau das Reſultat
der wiſſenſchaftlichen Formel , nach der man die Fahrenheit⸗
Scala auf die Celſius ' ſche umzurechnen pflegt : X“ F.
%% X ( R 32 ) „ C. Beiläuſig ſei noch bemerkt , daß das

urſprünglich von dem ſchwediſchen Aſtronomen Anders Celſius
im Jahre 1742 angegebene hundertteilige Thermometer doch
ein anderes iſt , als das jetzt gebräuchliche ſogenannte Celſius ' ſche
Inſtrument . Celſius zählte an ſeinem Thermometer die

Temperaturgrade vom Siedepankt angefangen und hörte beim

Gefrierpunkt mit 100 auf. Heute wird bekanntlich umgekehrt
gezählt , indem man beim Gefrierpunkt anfängt . Dieſe Zäh⸗
lung wurde vom Stockholmer Akademiker Strömer im Jahre
1750 vorgeſchlagen und bald acceptiert . Das jetzt übliche
hundertteilige Thermometer , das jetzt gerade 150 Jahre alt

iſt , müßte alſo von Rechts wegen das Strömer ' ſche heißen .

Kechenecke .

Zuſammengeſetzte oder Zinſeszinsrechnung .

Während bei den einfachen Zinſenberechnungen die Zinſen in

gewiſſen Terminen berechnet werden , ſo daß das Kapital dadurch
keine Veränderung erleidet , werden bei der zuſammengeſetzten

Zinſenrechnung die Zinſen zum Kapital geſchlagen und dadurch

aufs neue nutzbringend angelegt . Die Berechnung von Zinſeszinſen

iſt auf gewöhnlichem Wege ziemlich beſchwerlich , dagegen werden

dieſelben durch Logarithmen ſehr einfach und auf bequeme Weiſe

gelöſt . Bei Aufſtellung der Tilgungspläne für Lotterie⸗Anleihen
bei Renten⸗ und Lebens⸗Verſicherungsanſtalten , Sparkaſſen ete .

bedient man ſich hierzu der Logarithmen⸗Tafeln , aus denen ſich

Zinſes⸗Zinſen mit Leichtigkeit berechnen laſſen .

30 ) Wieviel iſt ein Kapital von 4000 Mk. , zu 5 / angelegt

nach 3 Jahren mit Zinſeszinſen wert ?

a) 2 Mk . ⸗ 4000 Mk. Kapital ,
100% 10 % » „ Zainfen iicch ! Jahrs ,
10⁰˙ο ⏑e 5 Fähren .
0 105 3L

1J4530 Ml . 50 Pfg .

b ) 100 : 105 4000 : X

7.

100⁰ Qν

fHA4I0 Mk⸗

100 : 105 4410
X 4630,50 Mkk⸗

Auch das Umrechnen der Réaumurgrade auf

SS8S**
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c) 4000 Mk . zu 5 0 in einem Jahr geben 200 . — Mk. Zinſen ,

200 „
420 % Wi

20

4410 Mk . zu 5 , 5 622050 7

220 . 50 Mk . 630 . 50 Mk. Zinſen .

Stammkapital 4000 . — „
4630 . 50 Mk .

30 Wie groß war ein Stammkapital , das nach 3 Jahren mit

jährlichen Zinſeszinſen zu 5 / 4630 . 50 Mk. beträgt ?

a) 2 Mk . 4630 . 50 Mk . Kapital

4630 . 50 Mk.

1083 100

105 100

35 100

— 1J4000 Mk.

b) 105 : 4630 . 50 100 : X

nN

1054410 100

20 % f

105 : 4200 100 : X

4000 Mk .

32 ) Wieviel betragen die Zinſen von 640 Mk. zu 5 0 , 1400

Mk . zu 4½ o % und 2900 Mk. zu 3 „ o 8½ Monate ausgeliehen ?

640 5 = 3200

1400 4½ 63 0

2909 8100

18300 Mk . zu 1 % in ½4 Monaten .

R 5 182,00 128 Mk. 92 Pfg . Zinſen

33 ) Welches iſt der mittlere Zinsfuß von 4 gleichen Kapitalien

zu 3, 4, 5 und 6 /ĩ ausgeliehen ?

zj .
Z ( . . . .

340 Welches iſt der mittlere Zinsfuß von 4 gleichen Kapitalien ,

beziehungsweiſe 4 Jahre zu 4 % , 5 Jahre zu 3 %, 6 Jahre zu 5 %çꝛ

und 6 Jahre zu 6 ¼ ausgeliehen ?

4 Jahre zu 4 %%ꝛ 1 Jahr zu 16 9 %

5 % 57 3 4 1 * 15 I5.
6 „„
6 „

21 Jahre .

35 ) Welches iſt der jetzige Wert eines in 4 Monaten fälligen
Ka pitals von 500 Mk. zu 3¼ / 2

100 Mk. zu 3¼ ¾ in 4 Monaten geben 1 / Mk . Zinſen

demnach ſind 101¼8 Mk . zu 3¼ 9 in 4 Monaten zahlbar gegen⸗

wärtige 100 Mk . wert und man ſchließe :

2 gegenwärtiger Wert ⸗ 500 Mk. in 4 Monaten .

101˙¼8 100 „ gegenwärtiger Wert .

* 494 . 23 Mark

Briefkasten .

Hrn . Gemeinderechner B. in L. Die Frage a iſt zu bejahen .

Zu Frage b wird Ihre Anſicht wohl nicht ganz zutreffend ſein .

Ueber Umlagen — allgemeine Genoſſenſchafts⸗ und Kirchenbau⸗

Umlagen — Bürgergenußauflagen , Schulgelder , beſondere Beiträge

zu den Koſten von Gemeindeeinrichtungen und Anſtalten in ſolchen

Fällen , in welchen eine größere Anzahl von Beitragspflichtigen ſich

im Weſentlichen in gleichen Verhältniſſen beſindet , müſſen dem

Gemeinderechner Einzugsregiſter zugefertigt werden . ( Vergl . 8 1

der Verordnung über Sicherung und Beitreibung der Gemeinderück⸗

ſtände . ) Gleiches geſchieht auch für Einnahmen an Sporteln ,

größere Anzahl von Schuldnern beteiligt iſt . Zur Fertigung dieſer

Regiſter erſcheint der Rechner nicht verpflichtet . Dagegen iſt die

Fertigung der Regiſter über Rückſtände über ſtändige Einnahmpoſten ,

ſowie über ſolche Einnahmen , bezüglich welcher die Namen der

Zahlnngspflichtigen und deren Schuldigkeit aus den Belegen ſelbſt
entnommen werden können — wie z B. bei Pacht⸗ und Verſteiger⸗

ungsprotokollen — Aufgabe des Rechners , wofür er eine beſondere

Belohnung nicht beanſpruchen kann .

Hru . Gdrchnr . G. in F. Wenn die Bürgergenußloſe einzelner

Berechtigter auf Grund des § 112 der Gemeindeordnung zu Gunſten

der Gemeindekaſſe verwertet wurden , ſo müſſen Sie ſelbſtverſtändlich

auch einen Nachweis zu den Rechnungsbeilagen bringen , wie Sie

die betr . Pachtzinſe und Erlöſe verwendet d. h. verrechnet haben .

Angenommen , es kämen 3 Berechtigte in Betracht , aus deren

Genußloſen erzielt wurden

) Pachtzinſe 12 Mk, , Holzerlöſe 15 Mk . zuſ . 27 Mark .

b ) „ 5
0) 5 V

Sie mußten alſo zur Rechnung ( auf beſonderer Beilage ) eine

Darſtellung etwa folgenden Inhalts bringen :

Darſtellung

über Verrechnung der Einnahmen aus den zu Gunſten der

Gemeindekaſſe verwerteten Genußloſe .

a) Benedikt Frank betr Einnahme 27 Mk

Mit dieſem Betrage wurden verrechnet

1. der Holzmacherlohnerſatz ( Reg . O. Z. 60 ) 2 Mk . 80 Pf .

2. „ Staatsſteuererſatz
3. die Genußauflage „ „ „

4. Erſatz an Mietzins „

Zuf. 27 Mk .

Die Abrechnung wird anerkannt .

Benedikt Frank .

b) Andreas Stumpf betr . Einnahme 24 Mk .

Hiermit wurden verrechnet

1·3 . wie a Ziffer 1, 2 und 3 ( Reg . O. Z. 57 ) 9 Mk .

4. Rückſtändige Pachtzinſe „

Zuſ . : 24 Mk .

Andreas Stumpf

Einnahme 31 Mk .

Anerkannt

c) Franz Beutel betr .

Verrechnet wurden hiermit

1/3 . wie àa Ziffer 1, 2 und 3 ( Reg . O. Z. 54 ) 9 Mk . — Pf .

4. Rückſtändige Pachtzinſe ( „ , „ „ 47 ) 7 „ 80 „

5. In baar erhalten

Die Abrechnung wird anerkannt und der Empfang von

14 Mk . 20 Pfg . beſcheinigt .

Franz Beutel .

Die Richtigkeit der vorſtehenden Abrechnungen beſtätigt .

Der Gemeinderechnheeerrk

Hrn . Rechſtllr . E . in R. Es wurde neben dem ordentlichen

Hieb auch ein außerordentlicher Holzhieb vorgenommen , welch '

letzterer im Umfang von 800 Feſtmetern in den Diſtrikten 1. und Je

zur Ausführung genehmigt worden iſt .

ſondere bezw getrennte Aufnahmsliſten und getrennte Verſteigerungs⸗

protokolle nicht gefertigt worden ſind , haben Sie bei Ausſcheidung

des Betreffniſſes für den Grundſtock das geſamte Hiebsergebnis ,

ſoweit dasſelbe zum Verkauf gelangt iſt , der Berechnung zu

Grunde gelegt und dementſprechend auch die mit beiden Hieben ver⸗

Strafen , Gas⸗ und Waſſerzinſen und dergl . überall da , wo eine bundenen Laſten verteilt . Im Ganzen gelangten zum Verkauf

Da über beide Hiebe be⸗



— —— 8—— — ———

— 183 —

rund 1075 Feſtmeter , woraus 16 693 Mk .

erlöſt wurden .

Hiervon entfallen

auf den Grundſtock ( 800 Fſtm . ) rund 12 419 Mk .

„ dié Wirtſchaft sß; 2

Gefamterlös 16 693 Ml .

Dieſe Berechnung wäre zweifellos zutreffend , wenn der außer⸗
ordentliche Holzhieb allgemein — alſo ohne nähere Diſtriktsbezeich⸗
nung — genehmigt worden wäre . Nachdem aber laut Erlaß Gr .

Domänendirektion der bezeichnete Hieb in beſtimmten Diſtrikten zum

Vollzug zu kommen hat und aus der in dieſen Diſtrikten gehauenen

Holzmaſſe mit 843 Feſtmeter zuſammen 14730 Mk .

erlöſt wurden , ſo dürften unſeres Erachtens zuzuweiſen

ſein dem Grundſtock ( 800 Feſtmeter ) = 13 980 Mk.
der Wirtſchaft ( 43 „

Zuſ . 843 Feſtmeter 14 730 Mk .

Von dem Geſamterlös mit 16 693 Mk.

werden hiernach zu vereinnahmen ſein

dem Grundſtock 13 980 Mk.

der Wirtſchaft 750 ＋ 1963 2713 „

Zuſ . wieder 16 693 Mk .

Dementſprechend werden auch die Laſten zu verteilen ſein .

Hiernach würden der Wirtſchaft aus den Erlöſen beider Hiebe

4274 Mk . — 2713 1561 Mk . weniger zukommen .

Hrn . J . in K. Uẽter Bezug auf Ihre Anfrage auf Seite 112

dieſer Zeitſchrift ſind uns von mehreren Seiten Antworten bezw.
Berechnungen zugekommen , deren Endergebniſſe Summen in ver⸗

ſchiedener Höhe aufweiſen . Wir beſchränken uns darauf , nur die

von maßgebender Seite uns freundlich zur Verfügung geſtellte

Antwort nachſtehend zu veröffentlichen :

1) Unter Zugrundelegung der in der Anfrage bezeichneten

Poſten würde ſich die Grundſtocksabrechnung auf 1. Januar 1899

wie folgt geſtalten :

A. Gutſchrift für den Grundſtock :

a ) Einnahmen des Grundſtocks nach dem Hat der Rechnungs⸗

Abterlung I “ 491 Mk.

b ) Abnützungsquote auf Grund des 8 42

der Gem . ⸗Rechn . Anw . 110

Summa & 601 Mk .

B. Belaſtung des Grundſtocls :

a ) Guthaben der Wirtſchaft nach der

Vorrechnung 8 5 259 Mk .

b) Ausgaben des Grundſtocks nach dem

Hat der Rechgs . ⸗Abt . IV. 5 574 „
833 Mk .

Hiernach ergibt ſich ein Wirtſchaftsguthaben von 232 Mk.

Erläuternd wird hierzu bemerkt :

Der Umſtand , daß im 1898er Gemeindevoranſchlag 560 Mk .

zur Schuldentilgung vorgeſehen waren , würde beim Vorhandenſein

eines Wirtſchaftsguthabens eine Gutſchrift dieſes Betrages auf

Grund des § 41 Abſ . 3 der Gem . - Rechn . ⸗Anw . dann begründen ,

wenn dieſer Betrag thatſächlich auch „ aus Umlagen und anderen

Wirtſchaftseinnahmen beſtritten worden iſt . In Wirklichkeit ſind

jedoch zur Deckung der Grundſtocksausgaben ( einſchließlich der

Schuldentilgungsquote ) mit 574 Mk. und 491 Mk . Grundſtocksmittel ,

reſtlich mithin nur 83 Mk . Wirtſchaftsgelder zur Verwendung ge⸗

langt . Da letzterer Betrag geringer iſt als die Abnützungsquote ,

wurde daher letztere gutgeſchrieben .
Wenn , wie in der Anfrage angegeben , die nach § 42 der Gem . ⸗

Rechn . ⸗Anw. gebotenen Gutſchriften ſchon für Jahre hinaus zum

Voraus bewirkt worden ſind , ſo ließe ſich gegen eine Beſchränkung

der Gutſchrift auf die von der Wirtſchaft im Jahre 1898 für

Grundſtockszwecke aufgewendeten 83 Mk. übrigens an ſich nichts

einwenden . “ )

2) In dem 1899er Voranſchlag iſt die planmäßige Schulden⸗
tilgungsquote mit 560 Mk. vorzuſehen . Die Einſtellung weiterer

Beträge für Grundſtockszwecke kann im vorliegenden Falle auch
nicht etwa aus dem Grunde verlangt werden , weil die Leiſtungen

der Wirtſchaft für den Grundſtock im Jahre 1898 hinter der für

dieſen Zweck vorgeſehenen Voranſchlagsſumme zurückgeblieben ſind .

Wie aus der Anfrage und dem Ergebnis der Grundſtocksabrechnung

erſichtlich , ſind die Schulden eigentliche Grundſtocksſchulden , da im

andern Falle der Grundſtock ein Guthaben an die Wirtſchaft gehabt

hätte . Eine Verpflichtung der Wirtſchaft zur Aufbringung der

1898er Schuldentilgungsquote beſtund mithin nicht

Wenn deſſen ungeachtet der Voranſchlag Mittel zur Schulden⸗

tilgung vorgeſehen hatte , ſo geſchah dies wohl nur , um beim

etwaigen Mangel flüſſiger Grundſtocksmittel den Vollzug des

Schuldentilgungsplaus ſicher zu ſtellen . — Siehe hierüber die

näheren Ausführungen unter Ziffer XVI vom „ Grnndſtock und

Wirtſchaft der Gemeinden von E. Muſer . “ Msr .

Orn . S . in B. Beſten Dank für die Einſendung , Wir haben

dieſelben Ihrem Wunſche entſprechend weiter befördert .

Betreffs der Packetangelenheit dürfte Ihnen der Poſtverwaltung

gegenüber der Erſatzanſpruch zuſtehen , denn dieſe hat den Abſendern

nach den derzeit geltenden Beſtimmungen in nachgenannten Fällen

Schadenerſatz zu leiſten :

1) Für verloren gegangene Einſchreibſendungen und Poſtauf⸗

tragsbriefe 42 Mk.
2) Für verlorene oder beſchädigte Geldbriefe und Wertpackete

den angegebenen verſicherten Wertbetrag .

3) Für gewöhnliche Packete im Falle eines Verluſtes oder einer

Beſchädigung den wirklich erlittenen Schaden , jedoch höchſtes 3 Mk.

pro halbes Kilogramm

J Für die auf Poſtanweiſungen eingezahlten Geldbeträge wird

volle Garantie geleiſtet .

5) Für einen durch verzögerte Beförderung oder Beſtellung

von Sendungen unter 2, 3 entſtandenen Schaden leiſtet die Poſt

Erſatz , wenn die Sache infolge der Verzögerung verdorben iſt , oder

ihren Wert bleibend ganz oder teilweiſe verloren hat . Außerdem

wird in obigen Fällen das etwa bezahlte Porto erſtattet .

Die Erſatzanſprüche ſind innerhalb 6 Monaten , im Weltpoſt⸗

verkehr innerhalb 1 Jahres , vom Tage der Einlieferung der

Sendung an gerechnet , bei derjenigen Poſtanſtalt anzubringen , bei
welcher die Sendung aufgegeben wurde . Für gewöhnliche Brief⸗

poſtſendungen wird weder im Falle eines Verluſtes oder einer

Beſchädigung , noch im Falle verzögerter Beförderungoder Beſtellung

Erſatz geleiſtet .

Im Weltpoſtverein zahlt diejenige Poſtverwaltung , auf deren

Gebiet eine Einſchreibeſendung verloren gegangen iſt , 50 Frks .

( 40 Mk. ) Eine Erſatzpflicht für in Verluſt geratene Einſchreibe⸗

ſendungen lehnen jedoch ab : Vereinigte Staaten von Amerika ,
Kanada , Mexiko , Peru , die Argentiniſche Republik , Braſilien ,
Ecuador , Guademala , Paraguay , Republik Honduras , Salvador ,
San Domingo , Urugnay .

Für den Verluſt oder die Beſchädigung von Poſtpacketen ohne

Wertangabe wird im Weltpoſtverkehr ein dem wirklichen Betrage

des Verluſtes oder der Beſchädigung entſprechender Erſatz , höchſtens

jedoch 20 Mk, , geleiſtet

E

) In der Beantwortung S . 120 dieſer Zeitchrift wurde dementſprechend verfahren . Allerdings wurde dort die Gutſchrift

nur im Betrage von 69 Mk. ſtatt 83 Mk . vollzogen . ( Die Red . )

PPP
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» RAnzeigen . S⸗

Den Herren Gemeinderechnern und Rechnungs⸗
ſtellern empfehle ich mich als reelle und billige

Bezugsquelle für ſämtliche zum Gemeinderechnungs⸗
weſen nötigen Impreſſen .

Speziell zur

Rechnungsſtellung
halte vorrätig :

Rechnungsimpreſſen mit 25 und 30 Linien :

Einnahmen ,

Ausgaben ,
mit lerem Kopf .

Rechnungsimpreſſen mit Vordruck :

zu Einnahmen 8

7 1„ 8
7

0 8

le 8

„ Ausgaben § Z8e ,

0 5 § 36b .

Rechnungsabſchluß mit Titel , Vorbericht und Vermögens⸗

darſtellung .

Holznaturalienrechnung .

Kapitalbogen .

Geldjournal .

Gemeinde Voranſchlag komplett ,

Darſtellung des Vermögens und der Schulden mit Erläuterungen .

Darſtellung der uneigentlichen Einnahmen und Ausgaben der

Rechnungsabteilung III .

Darſtellung des Bürgernutzens und Berechnung des Einkaufs⸗

geldes in den Bürgernutzen nebſt Berechnung der Auflagen auf
den Bürgernutzen .

Tabelle zur Berechnung der Beitragswochen auf Grund des

Invalidenverſicherungsgeſetzes für die Jahre 1900 —1910 ( von Hrn .

Reviſor Seemann⸗Karlsruhe . )

Sämtliche Formulare ſind auf gutes haltbares Schreibpapier

( Normal 43 und Za ) gedruckt .

Ch. Schneider ' s Buchdruekerei , Engen
Impressenverlag .

Verlaugen Sie das Spezial⸗Verzeichnis mit

Preisliſte über meine ſämtlichen Impreſſen für
das Gemeinderechnungsweſen !

25 . JacobsOhn,Berin2
Linien - Strasse 126, an der Gr. Friedrich⸗Straße k

erühmt durch langjährige Lieferungen an Mitglieder von Forſt⸗,
Bahn⸗, Poſt⸗, Militär⸗, Krieger⸗, Lehrer⸗ und Beamten⸗Vereinen ,
verſendet die neueſte hocharmige amilien - Nähmaschine,Krone “ ,

ESinger⸗Syſtem , für Schneiderei, Hausarbeit und gewerbliche Zwecke,
ſtarker Bauart , mit Fußbetrieb und Verſchlußkaſten für Matk3ter 4wöchentlicher Probezeit und 5jähriger Garantie .

Durch direkten Bezug die ungewöhnliche Billigkeit .
Waſch⸗u . Rollmangeln ,ſowieKingschikk⸗Rundlschift⸗Sehnellnäher un
ſchwere Maſchinen für Schuhmacher und Herrenſchneider zu billigſten
Preiſen . Viele 1000e in DSeutſchland an Beamte , Schneiderin , Schuh⸗
macher, Confektions⸗Schneider , Militär⸗Werkſtätten und Städtiſche
Behörden gelieferte Maſchinen können faſt übzrall beſichtigt werden .

Kataloge u. Anerkennungen koſtenlos franko. Maſchinen , die in der
Probezeit nicht gut arbeiten , nehme auf eneine Koſten zurück. E 5
Die beliebteſt . Deutſchen Marken „militaria⸗Fayrräder “ Mark

IIalidenversicherungs -Uesgtz
mit den Mollzugs - und Ausführungs⸗Beſtimmungen

für das

Grossherzogtum Baden

nebſt Zuſätzen und Verweiſungen
von

Emil Mu ſer ,

Oberrechnungsrat u. Reviſionsvorſtand beim Großh . Bad .

Miniſterium des Innern .
Preis geb Mk . 4 . 40 .

Die Bad . Rechtspraxis ſagt : „ Der langjährige Sekretär des

Bad . Landesverſicherungsamtes , Verfaſſer des vorliegenden Buches ,
war zur Löſung dieſer Aufgabe beſonders berufen und hat ſich durch

Herausgabe der ebenſo geſchickt bearbeiteten als handlichen
Zuſammenſtellung ein entſchiedenes Verdienſt erworben Der Geſetzes⸗

text iſt mit zahlreichen Anmerkungen verſehen , welche auf die Er⸗

gänzungsbeſtimmungen hinweiſen , die Zuſtändigkeiten angeben und

eine raſche Orientierung ermöglichen . Dies Hervorhebung der

Abänderungen im Text durch Fettdruck , ſowie eine Zuſammenſtellung
der früheren Paragraphenbezeichnung mit der neuen werden nicht
minder willkommen ſein ; dem Sachregiſter iſt beſondere Sorgfalt

zugewendet . Das ſehr ſchön ausgeſtattete Buch wird den Verwal⸗

tungs⸗ und Gemeindebehürden ein unentbehrliches Hilfsmittel
bei Anwendung des neuen Geſetzes werden . “

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen . .

Unentbehrlich für jede Gemeinde und jede Kaſſe .
Anleitung über das Verfahren bei der

Einziehung der

Iuualidenverſicherungobeiträge
mit Erläuterungen von Oberrechnungsrat Emil Muſer .

Preis 1 Mk . 60 Pfg .
Ferner

Inualideuverſicherungsgeſeh
nebſt den Ausführungsbeſtimmungen für das Großh . Baden .

Von demſelben bearbeitet . )
Preis ca . 4 . — Mk .

Zu beziehen durch die

G Braunſche Bofbuchdruckerei in Karlsruhe
und die

Ernſt Ackermann ' ſche Bofbuchhandlung
in Konſtanz .

Von einem Reviſionsbeamten entworfene

Imprellen
der Vornahme von Liquidationen anläßlich der Kaſſenſtürze bei den

Sparliaſlen⸗Rechnern
ſind bei unterzeichnetem Verlag in ſechs verſchiedenen Sorten

vorrätig .
Die Impreſſen ſind ausſchließlich für den Gebrauch durch

die Bezirksämter beſtimmt , können aber nach kleinen Abänderungen
gegebenenfalls auch von den Verwaltungsorganen der Sparkaſſen
verwendet werden .

h . Schneider ' s Buchdruckerei in Engen.
Impreſſenverlag .

Hiezu eine Beilage der Firma Gebrüder Blum ,
Eigarrenfabrik , Goch ( Rheinland . )

Herausgegeben vom Amts⸗Revidenten⸗Verein für das

Großherzogtum Baden .

Druck , Verlag und Redaktion : Th . Schneider ' s Buchdruckerei
( Inhaber : Hugo Schneider ) in Engen .
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